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JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT 

ENTWURF 
einer Satzung für die Universität 

Die vom Konvent eingesetzte Satzung- und . Geschäftsord
nungskomrriission legt hiermit den Entwurf einer Satzung 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität vor. Mitglieder der 
Kommission sind: OstR. Dr. G. Böhme, Prof. Dr. E. Dennin
ger, stud. jur. H. Diestelmann, stud. jur. J. Härtelt (als Nach
folger von stud. jur. G. Lenz), Prof. Dr. W. Frhr. von Mar
schall, Reg.-Rat H. Riehn, Reg.-Rat J. Roth, Dr. H. Schrader, 
Prof. Dr. G. Smolla und Ass. Dr. W. Unger. Der Entwurf ist 
in mehreren Lesungen in 30 Sitzungen und während einer 
zweitägigen Klausurtagung eingehend beraten worden. Er 
wurde von der Kommission ohne Gegenstimme verabschiedet. 

Bei der Beratung ging die ·Kommission davon aus, daß die 
Satzung als in sich geschlossene Regelung gestaltet werden 
soll Daher sind die gesetzlichen Bestimmungen über die ein
zelnen Org;:tne in die Satzung eingearbeitet worden. Der Ver
deutlichung des Zusammenhangs dienen die bewußt zahl
reiCh gehaltenen Verweisungen auf die Gesetze. 

An einzelnen Stellen enthält der Entwurf Alternativfassun
gen, mit denen verschiedene Möglichkeiten der Regelung ver
deutlicht werden sollen. 

Die Kommission bittet alle Mitglieder und Angehörigen der 
Universität, Ergänzungs- und Anderungsvorschläge schrift
lich zu übermitteln, dami.t sie bei den Beratungen im Kon
vent berücksichtigt werden kÖnnen. Sie können übersandt 
werden an den Vorsitzenden der Satzungskommission, Herrn 
Prof. Dr. W. Frhr. von Marschall, 6 Frankfurt/ M., Sencken
berganlage 31, Institut für vergleichendes Privat- und Pro
zeßrecht. 

Die erste der vorgesehenen zwei . Lesungen des Entwurfs 
steht auf der Tagesordnung des Konvents für die Sitzung am 
Mittwoch, dem 10. Januar 1973. 
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1. ABSCHNITT: GRUNDLAGEN 

§1 

Rechtsstellung 

Die Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am 
Main ist eine Universität des Landes Hessen. Sie ist eine 
rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie' führt 
ein eigenes Siegel (§ 1 Abs. 2 des Universitätsgesetzes (HUG) 
vom 12. Mai 1970*). 

*) Gesetz über die Universitäten des Landes Hessen vom 
12. Mai 1970 (GVBL 1970 I S. 324) 

§2 

Selbstverwaltung 

(1) Die Universität verwaltet ihre Angelegenheiten nach Maß
gabe der Gesetze in/eigener Verantwortung unter der Rechts
aufsicht des Landes (§ 3 HUG, vgl. § 21 des Hochschulge
setzes (HHG) vom 12. Mai 1970*». 

(2) Die Universität gliedert sich in Fachbereiche. 

*) Gesetz über die Hochschulen des Landes Hessen vom 12. 
Mai 1970 (GVBl. I S. 315), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 19. Mai 1970 (GVBl. I S. 109) 

§3 

Forschungs-, Lehr- und Lernfreiheit 

Die Universität ist frei in Forschung und Lehre (§ 1 Abs. 1 
HUG). Sie gewährleistet in ihrem Bereich die freie Ausübung 
des Forschens, Lehrens und Lernens. 

§4 

Aufgaben 

(1) Die Johann Wolfgang Goethe-Universität dient der Wis
senschaft in Forschung und Lehre (§ 19 Abs. 3 HHG). 

(2) Ihre Aufgaben sind insbesondere 

1. die wissenschaftliche Forschung und die Vermittlung wis
senschaftlicher Fragen, Methoden und Ergebnisse, 

2. die Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschulreform 1m 
Zusammenwirken mit dem Land Hessen und dem Bund, 

3. die wissenschaftliche Ausbildung' der Studenten und ihre 
Vorbereitung auf Berufe, für die ein Studium vorgeschrieben 
oder nützlich ist (§ 19 Abs. 1 S. 3 HHG), 

4. die Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen 
und nichtwissenschaftlichen Nachwuchses, 

5. die Beteiligung an der wissenschaftlichen Fortbildung Be
rufstätiger (§ 20 HHG), 

6. die Pflege der nationalen und internationalen wissenschaft
lichen Zusammenarbeit, 

7. die Unterstützung der sozialen, kulturellen und sportlichen 
Belange ihrer Mitglieder und Angehörigen durch Förderung 
entsprechender Einrichtungen, 

8. die Krankenversorgung durch die Einrichtungen des Fach
bereichs Humanmedizin. 

§5 

Mitglieder 

(1) Mitglieder der Universität sind 

1. der Universitätspräsident, 

2. die Professor-en, 

3. die Dozenten (Assistenzprofessoren), 

4. die Studenten einschließlich der Graduierten (§ 4 Abs. 3 
S. 2 HUG), 

5. die wissenschaftlichen Bediensteten, 

6. die weiteren Bediensteten der Universität 

(§ 4 Abs. 1 HUG). 

(2) Personen, die, ohne Mitglied nach Abs. 1 zu sein, in der 
Universität mit Zustimmung des Fachbereiches, in dem sie 
arbeiten, hauptberuflich tätig sind, erwerben die Rechte und 
Pflichten von Mitgliedern der Universität durch eine entspre
chende Erklärung gegenüber dem Präsidenten, die dieser dem 
Ständigen Ausschuß II zuzuleiten hat. Soweit Personen kei-
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nem Fachbereich zuzuordnen sind, tritt die Zustimmung des 
Ständigen Ausschusses II an die Stelle der Zustimmung eies 
Fachbereichs. 

(3) Die bereits berufenen und bis zu ihrer Einstellung mit der 
Vertretung ihrer künftigen Stelle betrauten Hochschulleh:r:er 
und die emeritierten, mit der Vertretung ihrer Stelle noch 
beauftragten Professoren gelten als Mitglieder im Sinne des 
Abs. 1. Dies gilt auch für pensionierte Professoren, die mit 
der Vertretung ihrer Stelle beauftragt sind. 

(4) Recht und Pflicht aller Mitglieder der Universität ist es, 
nach Maßgabe der Gesetze und dieser Satzung an der Erfül
lung der Aufgaben der 'Universität mitzuwirken und an der 
Selbstverwaltung teilzunehmen (§§ 4 Abs. 2 S. 1 und 2 HUG, 
21 Abs. 1, 24 Abs. 1 S. 1 HHG). Die Mitglieder dürfen wegen 
ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung weder benachteiligt 
noch begünstigt werden. Dienstverhältnisse, Studien- und 
Stipendienlaufzeiten sind im Verhältnis zu einer ausgeübten 
Selbstverwaltungstätigkeit angemessen zu verlängern. 

(5) Die Mitglieder haben das Recht, im Rahmen der Benut
zungsordnungen alle Einrichtungen der Universität zu benut
zen (§ 4 Abs. 2 S. 3 HUG). 

§6 

Angehörige 

(1) Angehörige der Universität sind, soweit sie nicht schon zu 
den Mitgli-edern gehören: 

1. die Ehrensenatoren und Ehrenbürger, 

2. die Emeriti, 

3. die Honorarprofessoren, 

4. die Privatdozenten, 

5. die Gastprofessoren und Gastdozenten, 

6. die Lehrbeauftragten, 

7. die Tutoren, 

8. die Gasthörer und Zweithörer (§ 25 Abs. 2 HHG), 

9. alle sonst an der Universität neben- oder ehrenamtlich 
Tätigen 

(vgl. § 5 Abs. 1 HUG). 

(2) Die Angehörigen haben das Recht, im Rahmen der Be
nutzungsordnungen alle Einrichtungen der Universität zu 
benutzen (§ 5 Abs. 2 HUG). 

(3) Die Angehörigen sind bei Entscheidungen in ihren Ange
legenheiten anzuhören. Sie haben insoweit Antragsrecht, das 
sie durch ihre Gruppenvertreter ausüben (§ '7 Abs. 4). 

§7 

Gruppen und Gruppenvertretungen 

(1) Die Professoren, die Dozenten, die Studenten, die wissen
schaftlichen Bediensteten und die weiteren Bediensteten der 
Universität bilden je eine Gruppe. Zur Gruppe der Studenten 
gehören auch die Graduierten (§ 4 Abs. 3 HUG). 

(2) Die immatrikulierten Studenten bilden die Studenten
schaft, die durch ihre Organe vertreten wird (§§ 26-35 HHG). 

(3) Soweit keine andere Regelung im Gesetz oder dieser Sat
zung getroffen ist, werden die anderen Gruppen der Mitglie
der der Universität von ihren Vertretern im Konvent vertre
ten. Diese wählen einen Gruppensprecher und zwei Stell
vertreter. 

(4) Jede Gruppe von Angehörigen der Universität in einem 
Fachbereich kann zur Vertretung ihrer Belange aus ihrer 
Mitte einen Sprecher wählen. Die Fachbereichssprecher je
der Gruppe können zur Vertretung ihrer gemeinsamen Be
lange einen Sprecher wählen. 

§8 

Organe 

(1) Zentrale Organe der Universität sind 

1. der Universitätspräsident, 

2. der Konvent, 

3. der Senat, 

4. die Ständigen Ausschüsse. 

(2) Organe der Fachbereiche sind 

1. der Dekan des Fachbereichs, 



2. die Fachbereichskonferenz, 
3. der Fachbereichsrat Humanmedizin (§ 29 HUG) und die 
Fachbereichsräte der übrigen Fachbereiche, soweit solche ge
mäß § 7 Abs. 4 HUG und § 37 dieser Satzung eingerichtet 
~nd ' 

2. ABSCHNITT: ZENTRALE ORGANE DER UNIVERSITÄT

RECHTS- UND VERFASSUNGSAUSSCHDSS 

Aufgaben und Befugnisse des Universitätspräsidenten 

(1) Der Präsident repräsentiert und vertritt die Universität 
(§ 10 Abs. 1 HUG). 

(2} Der Präsident leitet die Verwaltung der Universität in 
eigener Verantwortung. Er , ist für alle Angelegenheiten zu
ständig, die keinem anderen' Organ durch Gesetz oder Sat- " 
zung zugewiesen sind (§ 10 Abs. 2 HUG). 

(3) Der Präsident ist Vorsitzender der Ständigen Ausschüsse 
(§ 10 Abs. 4 S. 2 HUG). 

(4) Der Präsident kann mit Zustimmung des Konvents wei
tere Ständige Ausschüsse einrichten (§ 18 Abs. 4 HUG). 

(5) Der Präsident kann mit Zustimmung des Ständigen Aus
~chusses II wissenschaftliche Zentren und nach Anhörung 
des Ständigen Ausschusses II ständige technische Betriebs
einheiten der Universität errichten (§ 26 Abs. 3 HUG). 

(6) Der Präsident regelt die Leitung 'Und Verwaltung der 
ständigen technischen Betriebseinheiten der Universität 
(§ 27 Abs. 5 HUG). 

('I) Der Präsid.ent ist berechtigt, an den Sitzungen des Kon
vents, des Senats, der Organe, der Fachbereiche und der wis
senschaftlichen Zentren der Universität mit beratender Stim
me teilzunehmen. Er ist zu jeder Sitzun'g unter Angabe der 
Tagesordnung einzuladen (§§ 14 Abs. 5, 17 Abs. 4, 10 Abs. 8 
HUG). 

(8) · Der Präsident hat di~ Befugnis zu Beanstandungen und 
zu vorläufigen Maßnahmen nach Maßgabe des § 10 Abs. 5-:-7 
HUG und dieo\>er Satzung. Er übt die Rechtsaufsichi über die 
Studentenschaft aus ,(§ 35 HHG). 

(9} Der Präsident übt das Hausrecht in der Universität aus 
(§ 1.0 Abs. 3 HUG, § ·24 Abs. 4 HHG). 

(10) Der Präsident ist Dienstvorgesetzter der Bediensteten 
an der Universität (§ 13 Abs. 4 RHG). 

§ 10 

Beanstandungen und vorläufige Maßnahmen des Präsidenten 

(1) Der Präsident hat rechtswidrige Beschlüsse von Organen 
zu beanstanden und' auf Abhilfe zu dringen. Er hat ferner 
die Organe aufzufordern, die nach den Gesetzen oder dieser 
Satzung erford-erlichen Beschlüsse zu fassen. Wird einer Be
anstandung oder Aufforderung nicht entsprochen, so hat er 
den Kultusminister als Rechtsaufsichtsbehörde zu unterrich
ten (§ 10 Abs. 5 HUG). Wird er vom Direktor des Fachbe
reichs Humanmedizin über eine Beanstandung gern. § 30 
Abs. 5 HUG unterrichtet und teilt er dessen Bedenken, so 
verfährt er wie bei .... einer eigenen Beanstandung nach § 10 
Abs. 5 HUG. 

(2) Der Präsident---kann Beschlüsse des Senats, der Ständigen 
Ausschüsse und der Organe der Fachbereiche beanstanden, 
für deren Ausführung er die Verantwortung nicht überneh
men kann. Er entscheidet über Beanstandungen des Direktors 

des Fachbereichs Humanmedizin gern. § 30 Abs. 6 HUG. 
Wird ein Beschluß des Senats oder der Organe der Fach
bereiche beanstandet, haben diese erneut zu entscheiden. Wird 
der Beanstandung nicht abgeholfen, so hat der Präsident die 
abschließende Entscheidung d€s zuständigen Ständigen Aus
schusses herbeizuführen. Wird ein Beschluß eines Ständigen 
Ausschusses beanstandet, und kommt eine Einigung nicht zu
stande, entscheidet der Konvent (§ 10 Abs. 6 HUG). 

(3) Beanstandungen des Präsidenten haben aufschiebende! 
Wirkung. In dringenden Fällen kann der Präsident vorläu
fige Maßnahmen gern. § 10 Abs. 7 HUG treffen. Er kann 
seine Befugnisse wiederholt ausüben. ' 

(4) Organe im Sinne dieser Vorschriften sind auch Gremien, 
denen nach Maßgabe ,dieser Satzung Beschlußkompetenz 
übertragen worden ist. 
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Wahl des Präsidenten 

(1) Der Konvent wählt den Präsidenten in geheimer Wahl 
für die Dauer von acht .Jahren (§ 11 Abs. 1 S. 5 HUG). Wie
derwahl ist zulässig '(§ 11 Abs. 1 S. 6 RUG). Die Wahl bedarf 
der Bestätigung durch den Kultusminister (§ 11 Abs. 1 S. 3 
HUG). 

(2) Zur Vorb~reitung der Wahl des Universitätspräsidenten 
wird zehn Monate vor Ablauf der Amtszeit oder alsbald 
nach einem Ausscheiden des Amtsinhahers vom Senat ein 
Ausschuß zur Wahlvorbereitung gebildet. Ihm gehören an: 
der Vizepräsident als Vorsitzender, sechs Dekane, darunter 
ein Vertreter des Fachbereichs Humanmedizin, sowie je 
ein Vertr~ter der Dozenten und der wissenschaftlichen Be
diensteten un9. zwei Vertreter der Studenten im Senat. Der 
Sprecher des Konventsvorstandes und dessen erster Stellver
treter haben das Recht, an den Sitzungen des Wahlausschus
ses mit beratender Stimme teilzunehmen. Das gleiche, Recht 
hat der Vertreter der weiteren Bediensteten im Konvents
vorstand, sofern es ihm nicht bereits als Sprecher des Kon
ventsvorstandes oder dessen erster Stellvertreter zusteht. 

(3) Der Wahlausschuß schreibt die Stelle des Präsidenten aus, 
prüft die eingegangenen Bewerbungen und gibt sie den Mit
gliedern des Konvents und des Senats bekannt. Er lädt ge
eignete Kandidaten zur Anhörung in einer gemeinsamen Sit
zung von Konvent und Senat ein. Der Senat kann die Ein
ladung weiterer Kandidaten v·erlangen. E~ können auch Kan
didaten eingeladen werden, die sich erst nach Ablauf der 
Ausschreibungsfrist beworben haben. 

(4) Der Senat unterbreitet . dem Konvent einen Wahlvor
schlag, der auch mehrere Namen enthalten kann. Es clürfen 
nur solche Kandidaten benannt werden, die an der Anhörung 
teilgenommen haben. Der Senat muß die Kandidaten in einer 
Rangfolge benennen. Hat der Senat seinen Vorschlag abge
geben, so kann er bis zum Ende des Wahlvertahrens nur 
mit · Zustimmung des Konvents einen neuen Vorschlag vor
legen. 

(5) Der Vorschlag ist den Konventsmitgliedern in der Ein
la9.ung zut Wahlsitzung des Konvents bekanntzugeben. Die 
Einladung muß mindestens vier Wochen vorher versandt und 
durch Aushang bekanntgemacht werden. Eine Verkürzung 
der Einladungsfrist ist nicht zulässig. 

(S) Die Mehrheit der Konventsmitglieder kann eine vom Se
nat nicht genannte Persönlichkeit auf die Kandidatenliste set~ 
zen. Hierzu sind mindestens zwei Wochen vor der Wahl
sitzung des KOl)vents dem Wahlaussch'uß die notwendigen 
Unterlagen über diese Persönlichkeit und deren schriftliche 
Einverständniserklärung einzureichen. Mit diesem Kandida
ten hat spätestens drei Tage vor dem \Vahltermin eine An- ' 
hörung in einer gemeinsamen Sitzung des Konvents und des 
Senats stattzufinden. 

(7) Hat der Senat mehrere Persönlichkeiten vorgeschlagen, 
, so wird über die Kandidaten in der , vom Senat festgelegten 

Reihenfolge getrennt abgestimmt. Gewählt ist, wer als erster 
die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Konvents ' auf 
sich vereint (§ 11 Abs. 1 S. 1 HUG). über einen vom Kon
vei'lt vorgeschlagenen Kandidaten wird ' zum Schluß abge
stimmt. Er, bedarf zur Wahl der Stimmen von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Konvents (§ 11 Abs. 1 S. 2 HUG). Die 
Stimmenauszählung und Verkündung des Ergebnisses erfolgt 
jeweils unmittelbar im Anschluß an die einzelne Abstim
mung. 

(8) Findet bei den Wahlen kein Kandidat die erforderliche ' 
Mehrheit, so sind die Abstimmungen einmal zu wiederholen. 
Bleibt auch dieser Wahlgang ohn€ Erfolg, so findet eine 
Stichwahl unter den zwei Kandidaten statt, die im zweiten 
Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten. 
Absatz 7 findet entsprechende Anwendung. Gew~hlt ist, 
wer die auch im ersten Wahlgang erforderliche Mehrheit 
der Stimmen erreicht. ' 

(9) Findet auch in der Stichwahl keiner der Kandidaten die 
erforderliche Mehrheit, so ist das gesamte Verfahren erneut 
einzuleiten. Der Konventsvorstand berichtet dem KultusminI
ster über Verlauf und Ergebnis der Wahlverfahren. 

§ 12 

Abberufung des Präsidenten 

Der Konvent kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln sei
ner Mitglieder die Abberufung des Präsidenten verlangen 



(§ 11 Abs. 4 HUG). Ein Antrag auf Abberufung bedarf der 
Unterstützung der Mehrheit der Mitglieder des Konvents. Er 
ist an· den Konventsvorstand_ zu richten. Zwischen der Ein
bringung des Antrages und der Abstimmung muß eine Frist 
von mindestens drei Wochen liegen. 

§ 13 

Aufgaben des Vizepräsidellten 

(1) Der Vizepräsident ist Vorsitzender des Senats (§ 17 Abs. 1 
Nr. 1 HUG). 

(2) Er vertritt den Präsidenten. Das Nähere regelt die Ge
schäftsordnung, die der Präsident nach Anhö1'ung des Stän
digen Ausschusses II erläßt (§ 12 Abs. 1 S. 2 ·HUG). 

§ 14 

Wahl des Vizepräsidenten 

(1) Der Vizepräsident wird vom Konvent in geheimer Wahl 
gewählt. Wählbar ist jeder Professor, der zum Zeitpunkt der 
Wahl seit mindestens sechs ~onaten ununterbrochen Mit
glied der Universität ist. 

(2) Die EinladWlg zu der Wahlsitzung d€s Konvents muß min
destens vier Wochen vorhe-r versandt und durch Aushang 
bekanntgemacht werden. Eine Verkürzung der Einladungs
frist ist unzulässig. 

(3) Wahlvorschläge können zusammen mit der schriftlichen 
Einverständniserklärung des jeweiligen Kandidaten von Mit
gliedern des Konvents bis 14 Tage vor der Wahlsi~ung ein
gereicht werden. Die Wahlvorschläge sind den Mitgliedern 
des Konvents nach Ablauf der Frist unverzüglich bekannt
zumachen. Vor der Wahl soll eine Anhörung der Kandidaten 
sta ttfinden. 

(4) Sind mehrere Kandidaten vorgeschlagen, wird über sie 
gemeinsam abgestimmt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder des Konvents erhält. 

. Findet kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, so ist die 
Abstimmung zu wiederholen. Bleibt . auch dieser Wahlgang 
ohne Erfolg, so findet eine Stichwahl unter den zwei Kan
didaten statt, die im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen 
auf sich vereinen konnten. Gewählt ist in diesem Wahlgang, 
wer die meisten Stimmen erhält. 

(5) "Ist kein Wahlvorschlag eingegangen oder findet ein al
leiniger Kandidat nicht die erforderliche Mehrheit, ist das 
Verfahren mindestens einmal zu wiederholen. 

(6) Die Amtszeit des Vizepräsidenten beginnt am L Oktober 
und dauert zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Dje Wahl 
muß während der Vorlesungszeit des vorhergehenden Som
mersemesters durchgeführt werden. 

(7) Scheidet der Vizepräsident vorzeitig aus seinem Amt aus, 
so hat der Konvent alsbald einen Nachfolger zu wählen. 
Dessen Amtszeit dauert bis zum übernächsten 30. September. 

§ 15 

Der Kanzler 

(1) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts (§ 13 Abs. 2 
HUG). Er verwaltet das 'uni:versitätseigene Vermögen (§ 92). 

(2) Der Kanzler besorgt die Geschäfte der laufenden Verwal
tung nach den Weisungen des Präsidenten (§ 13 Abs. 1 
S. 2 HUG). Er vertritt den Präsidenten n -ach Maßgabe der 
Geschäftsordnung, die dieser nach Anhörung des Ständigen 
Ausschusses II erläßt (§ 12 Abs. 1 S. 2 BUG). 

(3) Der Kanzler ist Wahlleiter für die Wahlen zum Konvent, 
zum Senat, zu den Fachbereichskonferenzen, zum Studenten
parlament und zu den Fachschaftsvertretungen (vgl. § 22 
Abs. 1 und 7 HHG). Das Nähere regeln die WahloTdnungen. 

(4) D~r Kanzler hat das Recht, mit beratender Stimme an den 
Sitzungen des Senats und der Ständigen Ausschüsse TI und 
III teilzunehmen (vgl. § 17 Abs. 4 HUG). 

(5) ' Der Kanzler wird im Einv~rnehmen mit dem Präsidenten 
nach Anhörung des Senats von der Landesregierung ernannt. 
Er muß die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren 
Verwaltungsdienst haben (§ 13 Abs. 3 HUG). 

§ 16 

Der Konvent 

(1) Der Konvent berät über grundsätzliche Angelegenheiten 
der Universität. Er entscheidet in den vom Gesetz vorgese
henen Fällen. Zu seinen Aufgaben gehören 
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1. der Erlaß und die .A.nderung der Universitätssatzting, der 
Wahlordnungen, der Schlichtungsordnung und der besonde
ren Hausordnung nach § 24 Abs. 3 HHG, 

2. die Wahl und die Abberufung d.es Präsidenten, 

3. die Wahl des Vizepräsidenten, 

4. die Wahl der Mitglieder der Ständigen Ausschüsse, des 
Rechts- und Verfassungs ausschusses und anderer zentraler 
Gremien, soweit nicht durch Gesetz oder diese Satzung die 
Zuständigkeit anderer Organe begründet ist, 

5. die Wahl der Vertreter der Universität in Gremien außer
halb der Universität, soweit hierfür keine andere Zuständig
keit besteht, 

6. die Zustimmung zur Errichtung weiterer Ständiger Aus
schüsse (§ 18 Abs. 4 HUG), 

7. die Entscheidung bei Beanstandung eines Beschlusses eines 
Ständigen Ausschusses du~ch den Präsidenten, wenn eine 
Einigung nicht zustande kommt (§ 10 Abs . . 6 HUG, § 10 
Abs. 2 dieser Satzung) . . 

(2) Der Konvent behandelt hochschulpoHtische Grundsatz
fragen und Fragen der Hochschulreform. 

(3) Zu Beginn jedes Wintersemesters legt der Präsident dem 
Konvent seinen Rechenschaftsbericht (§ 14 Abs. 1 Nr. 6 HUG) 
'schriftlich vor. In ihm sind insbesondere die Entwicklung und 
die Lage der Universität in den vorangegangenen beiden 
Semestern darzustellen. Der Bericht ist Gegenstand einer 
Aussprache des Konvents in Anwesenheit des Präsidenten; 
sie findet frühestens zwei Wochen nach VersendUng des 
Berichts an die Konventsmitglieder statt. 

(4) Der Konvent kann die Anwesenheit des Präsidenten, des 
Vizepräsidenten, der Dekane der Fachbereiche, der Mitglie
der des Allgemeinen Studentenausschusses und des Vorsit
zenden des Studentenwerkes verlangen (§ 14 Abs. 6 HUG). 

§ 17 

Zusammel1setzung;Wahl und Amtsdauer des Konvents 

(1) Der Konvent hat 90 Mitglieder. Nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl wählen unmittelbar und geheim die Pro
fessoren 30; die Dozenten 10, die Studenten 30, die wissen
schaftlichen Bediensteten 10 und die weiteren Bediensteten 
10 Mitglieder. § 22 HHG bleibt unberührt. 

(2) Das Verfahren der Wahl zum Kor;tvent regelt eine Wahl
ordnung, die Bestandteil dieser Satzung ist (§ 14 Abs. 2 
S. 4 HUG). 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Konvents beträgt zwei 
Jahre. Sie endet außerdell!-, wenn ein Mitglied des Konvents 
sein Mandat niederlegt oder die Wählbarkeit in seiner Gruppe 
verliert. In diesem Fall tritt für den Rest seiner Amtszeit 
an seine Stelle der nächste Bewerber aus dem Wahlvorschlag, 
durch den der Ausgeschiedene in den Konvent gewählt wur
de. 

(4) Der Präsident und die Mitglieder des Senats haben das 
Recht, an den Sitzungen des Konvents mit beratender Stimme 
teilzunehmen (§ 14 Abs. 5 HUG). 

§ 18 

Einberufung und Geschäftsordnung 

(1) Der Konvent tritt mindestens einmal in jedem Semester 
zusammen. 

(2) Der Konvent gibt sich eine Geschäftsordnung, die Be
standteil dieser Satzung ist (vgL § 9 Abs. 2 HHG). 

'§ 19 

Konventsvorstand 

(1) Der Vorstand des Konvents besteht aus zwei Professoren, 
einem Dozenten, zwei Studenten, einem wissenschaftlichen 
Bediensteten und einem weiteren Bediensteten (§ 15 Abs. 1 
HUG). 

(2) Der Konventsvorstand bereitet die Konventssitzungen 
vor und leitet sie; er hat das Recht, sich über die Verhandlun-' 
gen im Senat und in den Ständigen Ausschüssen durch den 
Präsidenten unterrichten zu lassen (§ 15 Abs. 2 HUG). 

(3) Die Mitglieder des Konventsvorstandes dürfen nicht Mit- · 
glieder des Senats oder der Ständigen Ausschüsse sein (§ 15 
Abs.3HUG). 

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Konvents. 



§20 

Der Senat 

(1) Der Senat ist zuständig für übergreifende Fragen der 
Fachbereiche, sofern nicht eine andere Zuständigkeit durch 
Gesetz oder diese Satzung bestimmt ist. Zu seinen Aufgaben 
gehören: 

1. Vorschläge für die Bildung, Änderung und Auflösung von 
Fachbereichen und wissenschaftlichen Zentren; 

2. Koordinierung der Forschungsprogramme sowie der Lehr
und Studien angelegenheiten der Fachbereiche und der wis
senschaftlichen Zentren; 

3. Stellungnahme zu den Berufungsvorschlägen und zu den 
Ernennungsvorschlägen für Honorarprofessoren; 

4. Mitwirkung bei der Bestellung des Kanzlers (§ 13 Abs. 3 
HUG); 

5. Erlaß von Richtlinien für Geschäftsordnungen, Habilita
tions-, Promotions- und andere akademische Prüfungsord
nungen der Fachbereiche; 

6. Zustimmung zu Habilitations-, Promotions- und anderen 
akademischen Prüfungsordnungen. 

(2) Der Senat hat Ausschüsse für berufsbezogene Studien
gänge zu bilden. Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Ab
satz 1 Nr. 4 und 5 kann er Ausschüsse für Berufungs- und 
Habilitatiönsangelegenheiten (§ 16 Abs. 3 HUG) und weitere 
Ausschüsse bilden. Kommt eine Einigung über die Zusam
mensetzung eines Ausschusses nicht zustande, ist er zu bil
den aus vier Dekanen und je einem Vertreter der Dozenten 
der Studenten un'd der wissenschaftlichen Bediensteten. ' 

(3) Der Präsident und der Kanzler haben das Recht an den 
Sitzungen des Senats mit beratender Stimme teilz~mehmen 
(§ 17 Abs. 3 HUG). 

§21 

Zusammensetzung, Wahl und Amtsda,uer des Senats 

(1) Mitglieder des Senats sind der Vizepräsident als Vorsit
zender, die Dekane der Fachbereiche und die Prodekane des 
Bereichs Humanmedizin, drei Dozenten, sechs Studenten und 
drei wissenschaftliche Bedienstete (§ 17 Abs. 1 HUG). 

(2) Oie Vertreter der Dozenten und der wissenschaftlichen 
Bediensteten werden von ihren Gruppen nach den Grund
sätzen der Verhältniswahl für zwei Jahre gewählt. Das Nä
here regelt eine, Wahlordnung, die Bestandteil dieser Satzung 
ist. Die Vertreter der Studenten werden vom Studentenpar
lament nach den Grundsätzen der Verhältniswahl für ein 
Jahr gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Senats können s,lch nur im Falle ihrer 
Verhinderung vertreten lassen. Die Verhinderung ist dem 
Vorsitzenden unter Angabe von Gründen spätestens lJei Be
ginn der Sitzung anzuzeigen. Die Vertretung richtet sich nach 
den folgenden Vorschriften: 

1. Den Vizepräsidenten vertritt der stellvertretende Vorsit
zende des Senats. Diese~ ist jeweils in der ersten Sitzung 
im Oktober vom Senat aus dem Kreise der Dekane für ein 
Jahr zu wählen. Ist auch der stellvertretende Vorsitzende 
verhindert, wählt der Senat aus dem Kreis; der Dekane einen 
Vorsitzenden für die betreffende Sitzung. 

2. Die Dekane werden vom Prodekan, bei dessen Verhinde
rung vom deSignierten Dekan ihres Fachbereichs vertreten. 
Der Dekan und die Prodekane des Fachbereichs Humanmedi
zin werden von Professoren dieses Fachbereiches vertreten, 
die vom Fachbereichsrat für die Dauer von mindestens einem 
Jahr gewählt werden. 

3. Die Dozenten und die wissenschaftlichen Bediensteten wer
den von den nicht gewählten Bewerbern ihrer Liste oder 
Listenverbindung in der Weise vertreten, daß der erste aus 
der Liste Gewählte vom ersten nicht mehr zum Zuge gekom
menen Bewerber aus der gleichen Liste vertreten wird, der 
zweite vom zweiten und so fort. 

4. Für die Studenten wählt das Studentenparlament für die 
Dauer ihrer Amtszeit auf Vorschlag der in ihrer jeweiligen 
Liste oder Listenverbindung Genannten ständige Stellvertre
ter. 

(4) Drei weitere Bedienstete können an den Sitzungen des 
Senats mit beratender Stimme teilnehmen. Für ihre Wahl 
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und ihre Stellvertretung gelten die Vorschriften für die Do
zenten und die wissenschaftlichen Bediensteten entsprechend. 

(5) Die von den Fachbereichssprechern gewählten Sprecher 
der Honorarprofessoren und der Lehrbeauftragten (§ 7 
Abs. 4) können an den Sitzungen des Senats mit beratender 
Stimme teilnehmen. 

§ 22 

Ständige Ausschüsse 

(1) Ständige Ausschüsse sind: 

1. Der Ständige Ausschuß für Lehr- und Studienangelegen
heiten (Ständiger Ausschuß I), 

2. der Ständige Ausschuß für Organlsationsfragen, Angele
genheiten der Forschung und des wissenschaftlichen Nach
wuchses (Ständiger Ausschuß II), 

3. der Ständige Ausschuß für Haushaltsangelegenheiten und 
den Hochschulentwicklungsplan (Ständiger Ausschuß III), 

4. der Ständige Ausschuß für das Bibliothekswesen (Stän
diger Ausschuß IV). 

(2) Der Präsident kann mit Zustimmung des Konvents wei
tere Ständige Ausschüsse einrichten (§ 18 Abs. 4 HUG). 
Soweit diesen Ständigen Ausschüssen Aufgaben übertragen 
werden sollen, die nach dieser Satzung ausdrücklich anderen 
Organen zugewiesen sind, bedarf der Beschluß der satzungs
ändernden Mehrheit (§ 8 Abs. 2 HUG). 

(3) In ihrem Aufgabenbereich beraten die Ständigen Aus
schüsse den Präsidenten und entscheiden in Angelegenhei
ten von grundsätzlicher Bedeutung. Sie entscheiden ferner in 
den ihnen durch Gesetz oder diese Satzung zugewiesenen 
Fällen. Der Präsident unterrichtet die Ständigen Ausschüsse 
über die in ihren Aufgabenbereich fallenden Vorgänge. Wer
den durch Entscheidungen eines Ständigen Ausschusses ein
zelne Fachbereiche oder zentrale Einrichtungen besonders be
rührt, sind diese rechtzeitig zu informieren und anzuhören. 

(4) Die Ständigen Ausschüsse- können Unterausschüsse und 
Kommissionen einsetzen, deren Mitglieder nicht den Ständi
gen Ausschüssen angehören müssen. EntscheidungSkompe
tenzen können nicht übertragen werden. 

(5) Die Ständigen Ausschüsse können die Durchführung von 
Erhebungen und Untersuchungen innerhalb der Universität 
zu Fragen ihres Aufgabengebietes beschließen. Die Organe 
und Mitglieder der Universität sind verpflichtet, die ihnen 
vorgelegten Fragen zu beantworten, soweit dies mit ihren 
sonstigen Aufgaben vereinbar ist. Jeder Betroffene kann ge
gen eine Erhebung oder Untersuchung Widerspruch bei dem 
Präsidenten einlegen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
entscheidet der Senat oder ein von diesem eingesetzter Aus
schuß. 

(6) Die Ständigen Ausschüsse wählen die für ihren Aufgaben
bereich von der Universität zu bestimmenden Vertreter in 
außeruniversitären Gremien. 

(7) Läßt sich über die Zuständigkeit in einzelnen Angelegen
heiten unter den Ständigen Ausschüssen keine Einigung er
zielen, so entscheidet darüber der Konvent. Kann die zu be
handelnde Angelegenheit nicht bis zur nächsten Konvents
sitzung aufgeschoben werden, so entscheidet der Präsident. 
Der Konvent kann für künftige FäHe eine davon abwei
chende Regelung treffen. Mit Angelegenheiten, die mehrere 
Ständige Ausschüsse betreffen, sind alle in dieser Sache zu
ständigen Ausschüsse zu befassen. 

§ 23 

Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer der Ständigen 
Ausschüsse 

(1) Der Präsident ist Vorsitzender der Ständigen Ausschüsse. 
Er wird nach Maßgabe der Geschäftsordnung vertreten, die 
er nach Anhörung des Ständigen Ausschusses II erläßt (§ 12 
Abs. 1 S. 2 HUG). 

(2) Als weitere Mitglieder gehören ferner an 

1. dem Ständigen Ausschuß I: 
drei Professoren, 
ein Dozent, 
vier Studenten; 

2. dem Ständigen Ausschuß U: 
vier Professoren, 
ein Dozent, 



ein Student, 
zwei wissenschaftliche Bedienstete; 

3. dem Ständigen Ausschuß III: 
vier Professoren, 
ein Dozent, 
ein Student, 
ein wissenschaftlicher Bediensteter, 
ein weiterer Bediensteter; 

4. dem Ständigen Ausschuß IV: 
vier Professoren, 
ein Dozent, 
ein Student, 
ein wissenschaftlicher Bediensteter und 
der Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek. 

Die Gruppen nach § 7 Abs. 1, deren Vertretung in einem 
Ständigen Ausschuß gesetzlich nicht vorgesehen ist, können 
je einen Vertrefer als ständigen Gast mit Rederecht in diese 
Ausschüsse entsenden. Diese Vertreter werden entsprechend 
dem in Abs. 3 vorgesehenen Verfahren gewählt. 

(3) Die weiteren Mitglieder der Ständigen Ausschüsse mit 
Ausnahme des Direktors der: Universitätsbibliothek werden 
vom Konvent gewählt. Sie sollen möglichst Konventsmitglie
der sein. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Kon
vents. 

(4) Für jedes gewählte Mitglied ist nach den gleichen Grund
sätzen ein Stellvertreter zu wählen. Der Direktor der Stadt
und Universitätsbibliothek wird von seinem Vertreter im 
Ami vertreten. 

(5) 1. Alternatoive: 
Die Amtszeit eines Mitglieds eines Ständigen Ausschusses be
trägt 2 Jahre. Bei der ersten Wahl' wird ein Teil der Sitze für 
zwei Jahre, ein Teil für drei Jahre besetzt (vgl. § 96 dieser 
Satzung). Endet die Amtszeit eines Mitgliedes vorzeitig (§ 19 
Abs. 4 S. 3 i. V. m. § 14 Abs. 3 S. 2 HUG), wählt der Konvent 
für den Rest der Amtszeit einen Nachfolger; das Nähere re
gelt die Geschäftsordnung des Konvents. 

2. Alternative: 
Nach einer Neuwahl des Konvents sind die gewählten Mit
glieder aller Ständigen Ausschüsse sowie ihre Stellvertreter 
vom Konvent neu zu wählen. Ihre Amtszeit endet mit der 
Wahl ihrer Nachfolger. Wiederwahl ist zulässig. Im übrigen 
ist § 14 Abs. 3 S. 2 und 3 HUG entsprechend anzuwenden. 

Anmerkung zu Abs. 5: 
Die erste Alternative trägt dem Umstand Rechnung, daß 
nach dem Willen des Gesetzge1::)ers jeweils nur ein Teil der 
Mitglieder ausscheiden soll, damit das angesammelte Erfah
rungswissen nicht verloren geht (§ 19 Abs. 4 HUG). 

"(6) Der Kanzler kann an den Sitzungen der Ständigen Aus
schüsse II und III mit beratender Stimme teilnehmen. 

§ .. ~4 

Ständiger Aus'schuß I 

(1) Der Ständige Ausschuß I ist zuständig für Lehr- und Stu
dienangelegenheiten. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere 

1. die Entwicklung von Grundsätzen für die Verbesserung 
von Lehr- und Lernbedingungen, 

2. die Förderung der Hochschuldidaktik und der didaktischen 
Aus- und Fortbildung der Lehrenden und des wissenschaft
lichen Nachwuchses, 

3. die Erarbeitung allgemeiner Grundsätze für die von den 
Fachbereichen zu erlassenden Studienordnungen, 

4. die Stellungnahme zu Studien- und Prüfungsordnungen, 

5. die Erfassung des Angebotes von Studienfächern ein
schließlich des Kontaktstudiums und des Fernstudiums im 
Medienverbund, 

6. die Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Zulas
sung zum Studium, 

7. die Regelung der Mitwirkung der Universität an der wirt, 
schaftlichen Förderung der Studenten, 

8. der Erlaß von Richtlinien für Tutorenprogramme und von 
Rahmenordnungen für die Einstellung und Beschäftigung der 
Tutoren, 

9. die Aufstellung von Grundsätzen über die Gestaltung der 
Studienberatung. 
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§ 25 

Ständiger Ausschuß 11 

(1) Der Ständige Ausschuß II ist zuständig für Organisa
tionsfragen sowie Angelegenheiten der Forschung und des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere 

1. die Entscheidung über Einrichtung, Änderung und Auf
lösung von Fachbereichen, 

2. die Entscheidung bei Zweifeln über die Mitgliedschaft in 
Fachbereichen (§ 32 Abs. 2), 

3. die Zustimmung zu den Satzungen der Fachbereiche und zu 
den Geschäftsordnungen der wissenschaftlichen Zentren, 

4. die Zustimmung zur Errichtung wissenschaftlicher Zentren 
durch die Fachbereiche (§ 26 Abs. 1 HUG) oder durch den 
Präsidenten (§ 26 Abs. 3 HUG) sowie die Stellungnahme zu 
der Einrichtung und den Ordnungen ständiger technischer 
Betriebseinheiten der Universität und der Fachbereiche, 

5. die Entscheidung über Fragen der Schwerpunktbildung in 
der Forschung und des Forschungsverbundes, 

6. die MitWirkung bei der Einrichtung von Sonderforschungs
bereichen (§ 65), 

7. die Entgegennahme von Berichten über den Stand von 
Forschungsvorhaben und über F6rschungsergebnisse, 

8. die Entscheidung über Beschwerden bei Drittmittelpro
jekten (§ 64 Abs. 5), 

9. die Entscheidung über grundsätzliche Fragen der Aus
bildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

10. die Entscheidung über Beschwerden gegen eine nicht sach
und zeitgerechte Behandlung von Promotions- und Habilita
tionsangelegenheiten (§§ 76 Abs. 3, 77 Abs. 6). 

§ 26 

Ständiger Ausschuß III 

(1) Der Ständige Ausschuß III ist zuständig für Haushalts
angelegenheit~n und für Fragen des Hochschulentwicklungs
planes. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere 

1. die Aufstellung des Hochschulentwicklungsplanes und des
sen Fortschreibung im Benehmen mit den Ständigen Aus
schüssen I und H, 

2. die Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags 
der Universität, 

3. die Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsvoranschla
ges des Fachbereichs Humanmedizin, 

4. die Zuweisung der im Haushaltsplan ausgewiesenen Per
sonalstellen und Sachmittel an die Fachbereiche, die zentra
len Einrichtungen der Universität und den Präsidenten, so
weit keine Festlegung durch den Haushaltsplan des Landes 
erfolgt ist, 

5. die Entscheidung über Anträge des Präsidenten auf eine 
andere Verwendung von freiwerdenden Professorenstellen 
(§ 40 Abs. 2 HUG), 

6. die Entscheidung über die Zuweisung von Räumen an die 
Fachbereiche, die zentralen Einrichtungen und den Präsiden
ten, 

7. die Entscheidupg über die Verwendung des universitäts
eigenen Vermögens, soweit der Stifter bzw. der Zuwendende 
keine Bestimmung getroffen hat. 

§ 27 

Ständiger Ausschuß IV 

(1) Der Ständige Ausschuß IV ist zuständig für das Biblio
thekswesen. 

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere 

1. die Mitwirkung bei der Stellenbesetzung der Stadt
und Universitätsbibliothek (vgl. Übernahmevertrag § 21 
Abs.5*», 

2. die Mitwirkung bei der Aufstellung der Beschaffungs
grundsätze der Stadt- und Universitätsbibliothek (vgl. Über-

" nahmevertrag § 21 Abs. 6*», 



3. die Gewährleistung der Abstimmung der bibliothekarischen 
Einrichtungen der Universität untereinander und mit der 
Stadt- und Universitätsbibliothek hinsichtlich der Bestands
ergänzung und der Schwerpunktbildung für künftige An
schaffungen, 

4. die Aufstellung von Richtlinien für die bibliothekarische 
Zusammenarbeit der Bibliotheken in den Einrichtungen der 
Universität und der Stadt- und Universitätsbibliothek, 

5. die AufsteÜung von Richtlinien für die Ausübung der 
bibliotheksfachlichen Aufsicht durch den Direktor der Stadt
und Universitätsbibliothek (§ 50 Abs. 3), . 

6. die Beratung bei der Planung von Baumaßnahmen für bib
liothekarische Einrichtungen, 

7. die Stellungnahme zu organisatorischen . Maßnahmen, so
weit sie das Bibliothekswesen betreffen. 
*) vgl. die Fußnote zu § 50 Abs. 1 

§28 

Rechts- und Verfassungs ausschuß 

(1) Der Konvent bildet einen Rechts- und Verfassungsaus
schuß. Ihm gehören an 

ein Professor des Fachbereichs Rechtswissenschaften als 
Vorsitzender, 

zwei weitere Hochschullehrer, von denen einer dem Fachbe
reich Rechtswissenschaften angehören muß, 

ein wissenschaftlicher Bediensteter, der die zweite juristische 
Staatsprüfung bestanden hat, 

zwei Studenten, von denen einer Mjtglied des Fachbereichs 
Recht~wissenschaften sein muß, 

der Leiter der Rechtsabteilung der Universität als Vertreter 
der weiteren Bediensteten. . 

Mit Ausnahme des Leiters der Rechtsabteilung werden die 
Mitglieder von ihren jeweiligen Gruppen iin Konvent für 
zwei Jahre gewählt, die Hochschullehrer und Studenten nach 
den Grundsätzen der Verhältniswahl. Für jedes dieser Mit
glieder ist ein Stellvertreter zu wählen. Der Leiter der Rechts
abteilung wird . von seinem Vertreter im Amt vertreten. Kein 
Mitglied des Ausschusses ist bei seiner Tätigkeit im Ausschuß 
an Weisungen gebunden. 

(2) Der Rechts- und Verfassungsausschuß äußert sich gut
achtlich zu Fragen der Auslegung und Anwendung des 
Hochschulgesetzes, des Universitätsgesetzes und dieser Sat
zung einschließlich der zu ihr gehörenden Ordnungen. Dabei 
befaßt er sich mit dem streitigen Einzelfall nur inso~eit, als 
dies zur Beantwortung der dabei aufgeworfenen rechtlichen 
Fragen erforderlich ist. Er hat keine Entscheidungsbefug
nis; seine Stellungnahme ist für das entscheidende Organ 
nicht verbindlich. Der Ausschuß wird nur tätig, wenn er 
von einem zentralen Organ der Universität · angerufen wird. 

(3) Der Rechts- und Verfasslmgsausschuß ist Satzungsaus
schuß des Konvents. Anträge auf Änderung und Ergänzung 
dieser Satzung einschließlich der zu ihr gehörenden Ordnun
gen sind ihm zur Stellungnahme vorzulegen. Er kann eigene 
Vorschläge unterbreiten. 

3. ABSCHr\~'T: FACHBEREICHE 

§ 29 

Grundlagen deI' Fachbereichsorganisation 

(1) Die. Fachbereiche sind die organisatorischen Grundein
heiten für Forschung und Lehre sowie für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf ihren Fachgebieten (§§ 20 
Abs. 1 S. 1,21 Abs. 1 S. 1 HUG). 

(2) Ein Fachbereich soll mindestens ein eigenständiges Wis
senschafts- und Forschungsgebiet umfassen. Verwandte und 
benachbarte Fachgebiete sollen zusammengefaßt werden, so
weit . dies zur Erreichung einer arbeitsfähigen Größe dienlich 
ist. Dabei ist die Geschlossenheit der Studiengänge zu be
rücksichtigen. Ein Fachgebiet soll nicht in mehreren Fachbe
reichen vertreten sein. 

(3) Der Ständige Ausschuß II entscheidet auf Vorschlag des 
Senats über die Bildung, Änderung und Auflösung von Fach
bereichen. Eine Änderung liegt insbesondere vor, wenn ein
zelne Fachgebiete eines Fachbereichs aufgegeben, auf andere 
Fachbereiche übertragen, von diesen übernommen oder in 
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einem Fachbereich neu eingerichtet werden sollen, oder wenn 
auf andere Weise die wissenschaftliche Ausrichtung erheb
lich verändert wird. 

(4) Die nachfolgenden Vorschriften gelten auch für den Fach
bereich Humanmedizin, soweit nicht durch Gesetz oder diese 
Satzung etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist.. 

§ 30 

. Aufgaben 

(1) Die Fachbereiche tragen unbeschadet der Gesamtverant
wortung der Universität in ihrem Bereich die Verantwortung 
für die Erfüllung der Aufgaben der Universität in Forschung 
und Lehre. Sie können diese Verantwortung nicht auf andere 
Einheiten übertragen. 

(2) Zu den Aufgaben und Befugnissen eines Fachbereichs 
gehören insbesondere, soweit erforderlich in Zusammenarbeit 
mit anderen Fachbereichen (§§ 45 und 46) 

1. die Förderung und Koordinierung der Forschungspro
gramme der: Hochschullehrer, Arbeitsgruppen und Betriebs
einheiten (§ 21 Abs. 2 HUG), 

2. a) die Aufstellung' der Lehr- und Studienpläne, 

b) die Studienberatung, 

c) das Angebot der in den Studienordnungen vorgesehenen 
Lehrveranstaltungen (§§ 21 Abs. 6 und 23 Abs. 3 HUG) , 

d) die Mitarbeit an der Studienreform und die Erarbei
tung von Lehr- und Arbeitsprogrammen gemäß den 
fachwissenschaftlichen und hochschuldidaktischen Er
kenntnissen (§ 19 Abs. 1 S. 5 HHG), 

e) die Stellungnahme zum Erlaß von Vorschriften über Zu
lassungsbeschränkungen (vgl. § 16 Abs. 4 S. 1 HHG), 

:f) die Entscheidung über Beschränkungen bei der Zulas
sung für einzelne Lehrveranstaltungen, soweit dies im 
Interesse von Forschung und Lehre notwendig ist. 

3. a) die Verabschiedung und Änderung von Prüfungs-, Pro
motions- und Habilitationsordnungen, 

b) die Durchführung von Habilitationen, Promotionen und 
anderen akademischen Prüfungen nach Maßgabe der 
entspr~chenden Ordnungen (§ 21 Abs. 3 BUG), 

c) die Verleihung akademischer Grade und Ehrungen, 

4. a) die Bildung, Änderung und Auflösung sowie die Ver
waltung von Einrichtungen des Fachbereichs nach § 20 
Abs. 4 HUG, 

b) die Beschlußfassung über die Entwicklungsplanung und 
den Haushaltsvoranschlag des Fachbereichs (§ 38 Abs. 1 
HUG), 

c) die Verteilung der dem Fachbereich zugewiesenen Per
sonalstellen und Sachmittel (§ 20 Abs. 4 HUG), 

5. a) die Mitwirkung bei der Ergänzung des Lehrkörpers 
durch 
die Aufstellung von Berufungslisten, 
Vorschläge zur Ernennung von Dozenten und Honorar
professoren, 

b) Anträge auf Erteilung von Lehraufträgen, 

c) Vorschläge für die Heranziehung von Gastdozenten, 

d) Entscheidung'en und Stellungnahmen zu Zweitmitglied
schaften (§ 32 Abs. 4 und 5), 

e) Stellungnahmen zu Anträgen der Hochschullehrer auf 
Beurlaubung oder Dienstbefreiung für Forschungsseme
ster und Gastdozenturen (§ 70), 

f) Vorscpläge zur Besetzung der dem Fachbereich zuge
wiesenen Personal stellen, soweit sie nicht nach § 63 
verteilt sind. 

(3) Über die in Absatz 2 genannten Aufgaben hinaus 1st der 
Fachbereich Humanmedizin verantwortlich für die Versor
gung der Kranken und für die Ausbildung und Weiterbildung 
von Ärzten und Angehörigen sonstiger Heilberufe. Die Be
fugnisse der Medizinischen Zentren gemäß § 34 Abs. 3 und 
4 HUG bleiben unberührt. 

§ 31 

Satzung und Geschäftsordnung 

(1) Jeder Fachbereich gibt sich eine Satzung. Die Fachbe
reichskonferenz kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 



der Mitglieder in der Satzung vorsehen, daß bei Beschlüssen 
über die Promotionsordnung, Habilitationsordnung und die 
Ordnung über die Verleihung der akademischen Bezeich
nung Honorarprofessor und über die Verleihung akademi
scher Grade und Ehrungen die Mehrheit der Stimmen die 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Hochschullehrer ent
halten muß. Gleiches gilt für Beschlüsse über Anträge auf 
Ernennung zum Dozenten, ~uf Erteilung von Lehraufträgen 
und auf Verleihung der akademischen Bezeichnung Honorar
professor sowie für Beschlüsse über die Begründung einer 
Zweitmitgliedschaft für Professoren eines anderen Fachbe
reichs (§§ 8 Abs. 4, 24 Abs. 6 HUG). Die Satzung muß die 
Verfahren der Satzungsänderung und die Verabschiedung und 
Änderung der Geschäftsordnung regeln. 

(2) Jeder Fachbereich gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
Bestandteil seiner Satzung ist. Für die Verabschiedung und 
für jede Änderung der Satzung einschließlich der Geschäfts
ordnung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesen
den, mindestens die Mehrheit der Mitglieder des Fachbe
reichs erforderlich. Die Satzung bedarf der Zustimmung des 
Ständigen Ausschusses 11. Sie tritt frühestens mit ihrer Ver
kündung im Amtsblatt des Hessischen Kultusministers in 
Kraft. 

Alternative für den letzten Satz Abs. 2: 

Sie ist in einer Beilage zum UNI-Report zu veröffentlichen 
und tritt frühestens mit dieser Veröffentlichung in Kraft. 

Anmerkung: Für § 31 Abs. 1 S. 2 u. 3 ist nach § 8 Abs. 3 u. 
4 i.V.m. § 24 Abs. 6 HUG eine Mehrheit von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Konvents erforderlich. 

§ 32 

Mitglieder 

(1) Hochschullehrer und Studenten müssen, Bedienstete sol
len einem Fachbereich angehören. 

(2) Die Mitgliedschaft im Fachbereich wird für Hochschulleh
rer und Bedienstete bei der Einstellung festgelegt. Mitglieder 
der wissenschaftlichel1 Zentren gehören .demjenigen Fachbe
reich an, der das Fachgebiet umfaßt, in dem sie tätig sind. 
In Zweifelsfällen entscheidet auf Antrag der Ständige Aus
schuß II nach Anhörung des Fachbereichs, für den die Mit
gliedschaft beantragt ist. 

(3) § 5 Abs. 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Professoren können auf Antrag die Mitgliedschaft in wei
teren Fachbereichen erwerben (§ 39 Abs. 3 S. 2 HUG). Über 
den fachlich zu begründenden Antrag entscheidet die Fach
bereichskonferenz nach Anhörung des Fachbereichs, in dem 
der Antragsteller Erstmitglied ist. Wird der Antrag abge
lehnt, so kann der Professor den Ständigen Ausschuß II 
anrufen, der endgültig entscheidet. . 

(5) Eine weitere Mitgliedschaft nach Absatz 4 kann ein Pro
fessor nur erwerben, wenn er noch nicht Mitglied in mehr 
als zwei Fachbereichen ist und wenn durch seinen Eintritt in 
den Fachbereich die Zahl derjenigen Professoren, die Zweit
oder Drittmitglieder in dem Fachbereich sind, die Hälfte der 
Zahl derjenigen Professoren, die Erstmitglieder sind, nicht er
reicht. 

(6) Die Fachbereichszugehörigkeit der Studenten richtet sich 
nach ihrem Studienfach nach Maßgabe der Allgemeinen Vor
schriften für Studierende*). Ein Student mit mehreren Stu
dienfächern hat bei der Immatrikulation bzw. Rückmeldung 
anzugeben, in welchem Fachbereich er sein passives und 
aktives Wahlrecht und sein Stimmrecht alisüben will; er 
kann dabei erklären, daß er in bis zu zwei weiteren, seinen 
Studienfächern entsprechenden Fachbereichen sein aktives 
Wahlrecht und sein Stimmrecht ausüben will. 

(7) Professoren üben das Wahlrecht nur in dem Fachbereich 
aus, in dem sie Erstmitglied sind (§ 39 Abs. 3 S. 4 HUG). 

*) ALLgemeine Vorschriften für die Studierenden an den 
UniveTsitäten des Landes Hessen vom 29. Oktobe7" 1971, 
GVBL. II 70-31 

§ 33 

Angehörige 

Die Fachbereichszugehörigkeit von Angehörigen der Univer
sität bestimmt sich in entsprechender Anwendung des § 32. 
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§34 

Besetzung von HochschullehrersteIlen 

(1) Ist eine Hochschullehrerstelle zu besetzen, so prüft der 
Fachbereich, ob ihre wissenschaftlich-fachliche Ausrichtung 
unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Entwicklung 
zur Erfüllung der Aufgaben in Forschung und Lehre beizu
behalten oder zu ändern ist; dabei ist § 29 Abs. 3 zu beach
ten. Der Fachbereich schlägt dem Präsidenten einen Aus
schreibungstext vor. Der Präsident veranlaßt die Ausschrei
bung der Hochschullehrerstellen, bei ProfessorensteIlen nach 
Prüfung gern. § 4 Abs. 2 HUG. Er leitet die eingegangenen 
Bewerbungen dem Dekan des Fachbereichs zu. 

(2) Zur Prüfung der eingegangenen Bewerbungen und zur 
Vorbereitung des Berufungs- oder Ernennungsvorschlages 
soll die Fachbereichskonferenz in der Regel eine Kommission 
einsetzen. Dieser gehören als stimmberechtigte Mitglieder 
mindestens an 

der Dekan. oder ein von ihm als Vertreter bestellter Professor, 

2 Professoren, 

1 Dozent, 

1 Student, 

1 wissenschaftlicher Bediensteter. 

Bei Einsetzung einer größeren Kommission soll die Zahl der 
Professoren der der übrigen Mitglieder entsprechend (vgl. 
§ 24 Abs. 2 HUG). Ein Hochschullehrer aus einem verwand
ten oder benachbarten Fachbereich (im Fachbereich Human
medizin: einem anderen medizinischen Zentrum) soll der 
Kommission mit beratender Stimme angehören, wenn dessen 
Forschung oder Lehre berührt ist (§ 21 Abs. 4 S. 2 HUG). Er 
nimmt bei der Beschlußfassung an der Sitzung der Fachbe
reichskonferenz beratend teil. Der Dekan oder sein Vertre
ter leitet die Sitzungen der Berufungskommission. 

(3) Im Fachbereich Humanmedizin wird der Berufungsvor
schlag in jedem Falle von dem betroffenen Medizinischen 
Zentrum vorbereitet (§ 34 Abs. 4 S. 1 HUG). Das Nähere 
regelt die Fachbereichssatzung. 

(4) Soweit außerhalb des Fachbereichs Humanmedizin Fach
bereichsräte eingerichtet worden sind, haben diese den Be
rufungsvorschlag aufzustellen, falls keine besondere Beru
fungskommission eingesetzt worden ist. 

(5) Nach Prüfung der eingegangenen Bewerbungen stellt die 
Kommission bei Berufungen einen Vorschlag auf, der in der 
Regel drei Namen enthalten soll. Für die Ernennung von Do
zenten ist ein Bewerber vorzuschlagen. Soll der Hochschul
lehrer in einer ständigen Betriebseinheit tätig werden, so ist 
dieser Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Vor
schlag ist zu begründen. In den Vorschlag können in begrün
deten Ausnahmefällen auch Personen aufgenommen werden, 
die sich nicht beworben haben. 

(6) Der Berufungs- oder Ernennungsvors-chlag ist von ' der 
Fachbereichskonferenz bzw. dem Fachbereichsrat des Fach
bereichs Humanmedizin in geheimer Abstimmung zu be
schließen. Dabei ist zunächst über den Vorschlag der Ben1-· 
fungskommission abzustimmen. Findet dieser Vorschlag keine 
Billigung, kann die Fachbereichskonferenz von ihm abwei
chen. Die Stimmzettel der Hochschullehrer sind gesondert 
auszuzählen. Bei dem Beschluß über einen Berufungsvor
schlag muß die Mehrheit der Stimmen die Mehrheit der Stim
men der anwesenden Hochschullehrer enthalten (§ 40 Abs. 3 
S.4 HUG). 

§ 35 

Ausstattung der HochschullehrersteIlen 

(1) Der Fachbereich bestimmt bei der Besetzung freier und 
freiwerdender Hochschullehrerstellen mit deren Funktions
bestimmung die Ausstattung, die zur Wahrnehmung der mit 
der Stelle zu übertragenden Aufgaben erforderlich ist. Hier
bei dürfen die allgemeinen Richtsätze für die Mindestaus
stattung von Hochschullehrerstellen nicht unterschritten wer
den. In diesem Rahmen sagt der Fachbereich Personalstellen 
und Sacbmittel sowie einen Anspruch auf Mitbenutzung von 
Einrichtungen des Fachbereichs und gegebenenfalls einer 
ständigen Betriebseinheit unter dem Vorbehalt der dem Fach
bereich bewilligten Mittel zu. 

(2) Ist die Stelle einer ständigen Betriebseinheit zugeordnet, 
so erfolgt der Beschluß des Fachbereichs im Benehmen mit 
dieser. 



(3) über die nach Absatz 1 zugesagten Mittel hinaus sollen 
Mittel nur widerruflich oder befristet zugesagt werden. 

(4) Die Ausstattung bereits besetzter Hochschullehrerstellen 
Ist nach Maßgabe des Absatz 1 sicherzustellen. 

136 

Fachbereichskonferenz 

(1) Die Facbbereichskonferenz entscheidet in allen Angele
genheiten des Fachbereichs, soweit im Gesetz oder in d~eser 
Satzung nichts anderes vorgesehen ist. 

(2) Die Fachbereichskonferenz besteht aus allen Professo
ren des Fachbereichs, die nicht beurlaubt sind, aus Vertre
tern der Dozenten, der Studenten und der wissenschaftlichen 
Bediensteten im Verhältnis 5:1 :3:1, sowie aus einem Vertre
ter der weiteren Bediensteten. Ergibt sich bei der Berech
nung der Anzahl der Mitglieder eine Bruchzahl, so entsenden 
Dozenten, Studenten und wissenschaftliche Bedienstete insge
samt so viele Mitglieder, wie Professoren vertreten sind. Da
zu sind die Sitze in der Reihenfolge der höchsten Bruchzahl 
zuzuteilen. Bei gleicher Bruchzahl entscheidet das vom Dekan 
zu ziehende Los. Kürzungen nach § 21 Abs. 2 HHG sind auf 
der Grundlage der so festgestellten Sitzzahl vorzunehmen. 

(3) Die Satzung des Fachbereichs kann die Zahl der weiteren 
Bediensteten bis auf fünf erhöhen; dabei soll für je zwanzig 
weitere. Bedienstete ein Vertreter vorgesehen werden (vgl. 
§ 24 Abs. 4 HUG). 

(4) Die Mitglieder der Fachbereichskonferenz mit Ausnahme 
der Professoren werden von ihren Gruppen für die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Das Nähere regelt eine Wahlord
nung, die Bestandteil dieser Satzung ist .. 

(5) Vertreter der Gruppen der Dozenten, der Studenten und 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die gemäß dem Schlüssel 
des § 24 Abs. 2 HUG auf Grund der Zweitmitgliedschaft von 
Professol'en in diesem Fachbereich (§ 32 Abs. 4) Mitglieder 
der Fachbereichskonferenz werden, haben wie solche Zweit
mitglieder in der Fachbereichskonferenz Stimmrecht, jedoch 
kein Wahlrecht. 

(6) Verändert sich die Zahl der Professoren in der Fachbe
reichskonferenz, ist die Zusammensetzung der Fachbereichs
konferenz gem. Abs. 2 unverzüglich neu festzustellen. 

(7) Mit beratender Stimme können an den Sitzungen der 
Fachbereichskonferenz teilnehmen: 

1. die beurlaubten Professoren, 

2. die emeritierten und im Ruhestand befindlichen Profes
soren, 

3. die Fachbereichssprecher der Honorarprofessoren und 
Lehrbeauftragt.en (§ 7 Abs. 4), 

4. bei der BehandlLmg von Bibliotheksangelegenheiten ein 
Bibliothekar des Fachbereichs; das Nähere regelt die Fach
bereichssatzung, 

5. der Präsident. 

Anmerkung: Die Kommission ist der Ansicht, daß eine Fest
legung eines Stichtages für die Feststellung der Zusammen
setzung der FBK dem Gesetz widerspräche. Sie sieht dah~r 
von der Einführung einer entsprechenden Vorsehrift bewußt 
ab. 

§37 

Fachbereichsl'at 

(1) Die Fachbereichssatzung kann vorsehen, daß die Fach
bereichskonferenz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer 
Mitglieder (Alternative: mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln, mindestens mit der Mehrheit ihrer Mitglieder) die Ein
richtung eines Fachbereichsrates beschließen kann, sobald 
dem Fachbereich mehr als 15 Professorenstellen zugehören. 
Nach Maßgabe des Abs. 2 darf in Fachbereichen mit mehr als 
15 bis zu 20 Professorenstellen ein kleiner Fachbereichsrat, in 
Fachbereichen mit mehr als 20 Professorenstellen ein gro
ßer Fachbereichsrat gebildet werden. 

(2) 1. Alt.ernative des 2. Abs.: 

Dem kleinen Fachbereichsrat gehören an 

der Dekan als Vorsitzender, 
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vier Professoren, 

ein Dozent, 

drei Studenten, 

ein wissenschaftlicher Bediensteter, 

ein weiterer Bediensteter. 

Dem großen Fachbereichsrat gehören an 

der Dekan als Vorsitzender, 

neun Professoren, 

zwei Dozenten, 

sechs Studenten, 

zwei wissenschaftliche Bedienstete, 

ein weiterer Bediensteter. 

Die Fachbereichssatzung kann vorsehen, daß die weiteren 
Bediensteten einen zweiten Vertreter entsenden können, 
wenn dies nach dem Umfang der Beteiligung dieser 
Gruppe an der Durchführung von Lehre und Forschung im 
Fachbereich angemessen erscheint. 

Der Prodekan und der designierte Dekan nehmen an den 
Sitzungen des Fachbereichsrates mit beratender Stimme teil, 
falls sie nicht gewählte Mitglieder sind. 

2. Alternative des Abs. 2: 

Dem kleinen Fachbereichsrat gehören an 

fünf Professoren, 

e.in Dozent, 

drei· Studenten, 

ein wissenschaftlicher Bediensteter, 

ein weiterer Bediensteter. 

Dem großen Fachbereichsrat gehören an 

zehn Professoren, 

zwei Dozenten, 

sechs Studenten, 

zwei wissenschaftliche Bedienstete" 

ein weiterer Bediensteter. 

Die Fachbereichssatzung kann vorsehen, daß die weiteren 
Bediensteten einen zweiten Vertreter entsenden können, 
wenn dies nach dem Umfang der Beteiligung dieser 
Gruppe an der Durchführung von Lehre und Forschung im 
Fachbereich angemessen erscheint. 

Der Dekan ist Vorsitzender des Fachbereichsrates. Falls er, 
der Prodekan und der designierte Dekan dem Fachbereichs
rat nicht schon als gewählte Vertreter der Professoren ange
hören, nehmen sie an -den Sitzungen mit beratender Stimme 
tell. 

3. Alternative des Abs. 2: 

·Dem kleinen Fachbereichsrat gehören an 

der Dekan als Vorsitzender, 

fünf Professoren, 

ein Dozent, 

drei Studenten, 

ein wissenschaftlicher Bediensteter, 

ein weiterer Bediensteter. 

Dem großen Fachbereichsrat gehören an 

der Dekan als Vorsitzender, 

zehn Professoren, 

zwei Dozenten, 

sechs Studenten, 

zwei wissenschaftliche Bedienstete, 

ein weiterer Bediensteter. 

Die Fachbereichssatzung kann vorsehen, daß die weiteren 
Bediensteten einen zweiten Vertreter entsenden können, 
wenn dies nach dem Umfang der Beteiligung dieser 



Gruppe an der Durchführung von Forschung und Lehre im 
Fachbereich angemessen erscheint. 

Der Prodekan und der designierte Dekan nehmen an den Sit
zungen des Fachbereichsrates mit beratender Stimme teil, 
falls sie nicht schon als gewählte Vertreter der Professoren 
dem Fachbereichsrat angehören. 

(3) Die Mitglieder des Fachbereichsrates werden jeweils von 
den Vertl'etern ihrer Gruppen in der Fachbereichskonferenz 
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Wird nur 
ein Wahlvorschlag vorgelegt, wird über die darin angeführten 
Bewerber nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl abge
stimmt. Das Nähere regelt die Fachbereichssatzung. Für jedes 
Mitglied ist ein ständiger Stellvertreter zu wählen. Wieder
wahl ist zulässig. Die Amtszeit der Professoren, Dozenten, 
wissenschaftlichen und weiteren Bediensteten beträgt zwei 
Jahre, die der Studenten ein Jahr. Sie endet außerdem, wenn 
ein Mitglied zurücktritt oder die Wählbarkeit in seiner Gruppe 
verliert. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds ist für 
den Rest seiner Amtszeit ein Nachfolger auf Vorschlag der 
Mitglieder derselben Liste oder Listenverbindung zu wählen, 
die das ausgeschiedene Mitglied vorgeschlagen hatten. 

(4) Die Fachbereichssatzung kann dem Fachbereichsrat alle 
Aufgaben der Fachbereichskonferenz mit folgenden Ausnah
men übertragen: 

1. Die Wahl der Dekane und der Mitglieder der Fachbereichs
ausschüsse, 

2. der Erlaß und die Änderung der Fachbereichssatzung und 
der Geschäftsordnung, , 

3. die Verab,schiedung und Änderung von Habilitations-, Pro
motions- und anderen akademischen Prüfungsordnungen, 

4. die Beschlußfassung über einen Berufungs- oder Ernen
nungsvorschlag gemäß § 34, 

5. die Beschlußfassung über Habilitationen (§ 78), akade
mische Ehrungen (§§ 79, 80) und akademische Prüfungen 
(§ 34), 

6. die Entscheidung über die Bildung, Änderung und Auflö
sung von ständigen und nichtständigen Betriebseinheiten, 

7. die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf einen 
Ausschuß. 

Die Fachbereichskonferenz kann die Entscheidung in den 
übertragenen Angelegenheiten jederzeit an sich ziehen. 

(5) Im übrigen finden für den Fachbereichsrat die für die 
Fachbereichskonferenz geltenden Regelungen entsprechende 
Anwendung. 

§ 38 

Dekan 

(1) Der Dekan führt die laufenden Geschäfte des Fachbereichs. 
Er leitet die Sitzungen der Fachbereichskonferenzen, der 
Fachbereichsausschüsse und des Fachbereichsrates, bereitet 
deren Beschlüsse vor und führt sie aus. Er regelt die Leitung 
und Verwaltung der ständigen technischen Betriebseinheiten 
des Fachbereichs. Er vertritt den Fachbereich nach außen. 
Sein Amtsvorgänger (Prodekan) und sein Amtnachfolger (de
signierter Dekan) unterstützen ihn bei der Führung der 
Amtsgeschäfte, Der Dekan kann sich in einzelnen Angelegen
heiten oder allgemein für bestimmte Sachbereiche vom Pro
dekan oder vom ,designierten Dekan vertreten lassen. Sind 
der Dekan, der Prodekan oder der designierte Dekan verhin
dert, werden sie vom jeweiligen letzten nicht verhinderten 
Amtsvorgänger des Dekans vertreten. 

(2) In allen Angelegenheiten von Bedeutung hat der Dekan 
einen Beschluß der Fachbereichskonferenz herbeizuführen. 
In unaufschiebbaren Fällen hat er selbst das Erforderliche zu 
veranlassen. Er muß der Fachbereichskonferenz hierüber 
berichten. Er kann dringende, insbesondere termingebundene 
Angelegenheiten der Fachbereichskonferenz als "dringlich" 
zur Entscheidung vorlegen mit Wirktmg, daß sie vor anderen 
Tagesordnungspunkten zu behandeln sind. Soweit ein Fach
bereichsrat besteht, tritt er insoweit an die Stelle der Fach
bereichskonferenz. 

(3) Hält der Dekan einen Beschluß der Fachbereichskonfe
renz, des Fachbereichsrates, eines Ausschusses mit Entschei
dungsbefugnis oder des Direktoriums bzw. des geschäftsfüh
renden Direktors einer ständigen wissenschaftlichen Betriebs
einheit oder eine sonst im Fachbereich getroffene Entschei-
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dung für rechtswidrig, legt er diesen Beschluß unverzüglich 
dem Präsidenten vor. Das weitere Verfahren richtet sich 
nach § 10. 

(4) Die Amtszeit des Dekans beginnt am 1. Oktober; sie 
dauert ein Jahr. Der Dekan wird mindestens 15 Monate vor 
seinem Amtsantritt von der Fachbereichskonferenz in gehei
mer Wahl gewählt. In den zwölf Monaten vor dem BC$inn, 
seiner Amtszeit ist der Gewählte designierter Dekan, in den 
auf seine Amtszeit folgenden zwölf Monaten Prodekan. Die 
Fachbereichssatzung trifft nähere Bestimmungen, sie regelt 
insbesondere die Zulässigkeit einer Wiederwahl und die Er
satzwahl bei vorzeitigem Ausscheiden des Dekans aus seinem 
Amt. Die Fachbereichssatzung kann eine längere Amtszeit 
vorsehen; für diesen Fall können für die Bestellung und die 
Amtszeit des designierten Dekans und des Prodekans von 
dieser Vorschrift abweichende Regelungen getroffen werden. 

(5) Die Wahl des Direktors (Dekans) des Fachbereichs Hu
manmedizin nach § 31 HUG findet mindestens ,ein halbes 
Jahr vor Beginn seiner Amtszeit statt. 

§:J9 

Ausschüsse und Kommissionen 

(1) Soweit die Satzung eines Fachbereichs auf Ausschüsse 
(§ 25 Abs. 2 und 3 HUG) Entscheidungsbefugnis überträgt, 
kann die F(,lchbereichskonferenz die Entscheidung in den 
übertragenen Angelegenheiten jederzeit an sich ziehen. 

(2) Die Fachbereichskonferenz kann zur Vorbereitung von 
Beschlüssen und für andere zeitlich begrenzte Aufgaben Kom
missionen einsetzen. Dabei sind Aufgaben, Zusammensetzung, 
Verfahrensweise und Dauer der Kommission zu' bestimmen. 

(3) An Ausschüssen nach § 25 Abs. 3 HUG und an Kommis
sionen sind alle Gruppen angemessen zu beteiligen, soweit es 
zur Wahrung ihrer Interessen erforderlich ist. Kommt eine 
Einigung nicht zustande, so richtet sich die Zusammensetzung 
nach dem in § 24 Abs. 2 BUG angegebenen Verhältnis. Auch 
solche Mitglieder des Fachbereichs, die nicht Mitglieder der 
Fachbereichskonferenz sind, können in einen Ausschuß oder 
eine Kommission gewählt werden. Angehörige des Fachbe
reichs können Kommissionsmitglieder sein. 

(4) Für jedes gewählte Mitglied eines Ausschusses oder einer 
Kommission des Fachbereichs ist ein ständiger Stellvertreter 
zu wählen. ' 

(5) Der Dekan ist Vorsitzender der Ausschüsse nach § 25 
Abs. 2 HUG. Soweit bei der Bildung von Ausschüssen nach 
§ 25 Abs. 3 HUG und von Kommissionen nichts anderes be
stimmt wird, ist der Dekan Vorsitzender. 

§ 40 

Innere Organisation 

(1) Der Fachbereich kann im Rahmen seiner Aufgaben nach 
Maßgabe ger folgenden Vorschriften 

ständige wissenschaftliche Betriebseinheiten, 

ständige technische Betriebseinheiten, 

nichtständige Betriebseinheiten und 

Arbeitsgruppen 

bilden. 

Im Fachbereich Humanmedizin sind medizinische Zentren 
einzurichten. 
(2) Durch diese Untergliederungen soll die Zusammenarbeit 
in Forschung, Lehre und Dienstleistungen gefördert werden; 
die eigene Verantwortung der Mitglieder der Untergliede
rungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben bleibt unberührt. 

(3) Bei der Bildung von ständigen und nichtständigen Be
triebs einheiten sowie von Arbeitsgruppen ist im Einverneh
men mit den beteiligten Hochschullehrern festzulegen, wel
cher Anteil ihrer Mindestausstattung und der ihnen sonst 
zur Verfügung stehenden Mittel von der zu bildenden Einheit 
zu verwalten ist. 

§41 

Ständige wissenschaftliche Betriebseinheiten 

(1) Die zur Wahrnehmung ständiger wissenschaftlicher Auf
gaben der Fachbereiche erforderlichen Einrichtungen, die auf 



Dauer angelegt sind und langfristige Haushaltsentscheidun
gen erfordern, müssen als ständige wissenschaftliche Be
triebseinheiten ausgestaltet werden. 

(2) Den gemäß § 27 HUG zu bildenden Direktorien können 
nur in den jeweiligen ständigen wissenschaftlichen Betriebs
einheiten tätige Mitglieder des Fachbereichs angehören. Nie
mand kann in mehr als zwei ständigen wissenschaftlichen 
Betriebseinheiten Mitglied des Direktoriums sein. Sind in 
einer ständigen wissenschaftlichen Betriebseinheit keine wis
senschaftlichen oder weiteren Bediensteten vorhanden oder 
lehnE1n die nach Satz I Wählbaren eine Wahl ab, so können 
die Vertreter ihrer Gruppe ein anderes Mitglied entsenden. 
In Zweifelsfällen entscheidet die Fachbereichskonferenz. 

(3) Das Nähere regeln die Satzungen der Fachbereiche. 

Anm. zu Abs. 2: 

Da § 27 HUG eine hinreichend intensive Tätigkeit voraus
setzt, können auch Hochschullehrer nur in zwei ständigen 
wissenschaftlichen Betriebseinheiten dem Direktorium an
gehören. 

§ 42 

Ständige technische Betriebseinheiten 

Der Dekan kann mit Zustimmung der Fachbereichskonfe
renz Dienstleistungseinrichtungen im Fachbereich als stän
dige technische Betriebseinheiten einrichten. Er regelt ihre 
Leitung und Verwaltung (§ 27 Abs. 5 HUG). Dem Ständi
gen Ausschuß Ir ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge
ben. 

§43 

Nichtständige Bet.riebseinheiten 

(1) Zur Wahrnehmung von Aufgaben der Forschung und 
Lehre, die nicht zeitlich begrenzt sind, aber auch nicht von 
vorneherein auf Dauer angelegte Einrichtungen erfordern, 
können nichtständige Betriebseinheiten eingerichtet werden. 

(2) Die Fachbereichskonferenz regelt die Organisation und 
Verwaltung der nichtständigen Betriebseinheiten in Anleh
nung an die Vorschriften für die ständigen wissenschaftli
chen Betriebseinheiten. 

§ 44 

Arbeitsgruppen 

(1) Arbeitsgruppen im Sinne des § 20 HUG sind Zusammen
schlüsse von Mitgliedern und Angehörigen eines Fachbereichs 
zur Verwirklichung von konkret festgelegten und zeitlich be
grenzten einzelnen Vorhaben der Forschung oder Lehre, 
für die über die den einzelnen Arbeitsgruppenmitgliedern 
bereits zugewiesenen Mittel hinaus besondere Mittel des 
Fachbereichs benötigt werden. Ihnen muß mindestens ein 
Hochschullehrer angehören. 

(2) Über die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe be
schließt der Fachbereich. Für diese Entscheidung sind ihm 
bekanntzugeben 

1. das Arbeitsprogramm und die voraussichtliche Dauer des 
Vorhabens, 

2 der Finanzierungsplan, 

3. der voraussichtliche Umfang der Benutzung von Einrich
tungen des Fachbereichs, 

4. die Mitglieder und der verantwortliche Leiter, 

'5. die Grundsätze der Arbeitsaufteilung und der Organisa
tionsstruktur . 

(3) Der Fachbereich darf die Bildung einer Arbeitsgruppe nur 
beschließen, wenn deren Finanzierung für die vorgesehene 
Dauer gesichert erscheint. Der Beschluß über die Bildung 
muß regeln, aus welchen Mitteln die Arbeitsgruppe finanziert 
werden soll. 

(4) Die Arbeitsgruppe trifft ihre Entscheidungen, insbeson
dere über die Verwendung der ihr zugewiesenen Mittel, 
nach der bei ihrer Einrichtung festgelegten Organisations
struktur. Sie bedient sich der Verwaltungseinrichtungen des 
Fachbereichs. 

(5) Die Veränderung oder vorzeitige Auflösung ein,er Arbeits
gruppe durch den Fachbereich gegen den Willen ihrer Mit-
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glieder darf nur nach deren Anhörung beschlossen werden 
und ist eingehend zu begründen. 

(6) Nach Beendigung ihres Vorhabens oder auf besondere 
Anforderung des Fachbereichs berichtet die Arbeitsgruppe 
über ihre Tätigkeit. 

§ 45 

Zusammenarbeit in der Organisat~on von Forschung und 
Lehre 

(1) Soweit es im Interesse einer wirksamen Organisation von 
Forschung und Lehre liegt, sollen Fachbereiche durch über
einstimmende Beschlüsse eine Zusammenarbeit vereinbaren 
(§ 21 Abs. 'I HUG). Sie können dabei insbesondere vorsehen: 

1. Gegenseitige Entsendung von Vertretern mit beratender 
Stimme in Organe, Ausschüsse und Kommissionen. Die Ver
treter sind vom entsendenden Fachbereich zu wählen und 
vom aufnehmenden Fachbereich zu bestätigen. 

2. Gemeinsame Ausschüsse und Kommissionen. Die Vor
schriften des § 39 finden entsprechende Anwendung. 

3. Wissenschaftliche Zentren gemäß § 26 Abs. 1 HUG. Sie be
treiben Forschung auf fachbereichsübergreifenden Gebieten, 
die durch den einzelnen Fachbereich nicht bewältigt werden 
kann. Die Finanzierung und die Organisation, insbesondere 
die Zusammensetzung des Direktoriums, sind in der Grün
dungsvereinbarung festzulegen. Die Vorschriften des § 41 
finden entsprechende Anwendung. 

4. Gemeinsame technische Zentren. Die Vorschriften des 
§ 42 finden entsprechende Anwendung. 

5. Interdisziplinäre Arbeitsgruppen gemäß § 26 Abs. 4 HUG. 
Die Vorschriften des § 44 finden entsprechende Anwendung. 

(2) Zur Förderung dieser Zusammenarbeit sind insbesondere 
die den zusammenarbeitenden Fachbereichen gleichzeitig an
gehörenden Professoren verpflichtet. 

§ 46 

Zusammenarbeit bei der Verleihung akademischer Grade und 
im Pl'üfungswesen 

(1) Für Promotionen und andere akademische Prüfungen 
sind gemeinsame Ordnungen und Einrichtungen von den
jenigen Fachbereichen zu schaffen, deren Fachgebiete von 
den zu verleihenden akademischen Graden umfaßt werden. 
Unberührt bleibt die ausschließliche Zuständigkeit jedes 
Fachbereichs für Habilitationen. 

(2) Bei der Einrichtung gemeinsamer Prüfungsämter und 
besonderer Prüfungsausschüsse (§ 21 Abs. 3 S. 3 RUG) sind 
die angemessene Vertretung der beteiligten Fachbereiche und 
die Verteilung des Personal- und Sachaufwandes zu regeln. 

4. ABSCHNITT: ZENTRALE EINRICHTUNGEN 

§ 47 

Zentrale Einrichtungen 

(1) Zentrale Einrichtungen sind universitätsunmittelbare wis
senschaftliche Zentren (§ 26 Abs. 3 HUG), ständige techni
sche Betriebseinheiten der Universität (§ 27 Abs. 5 HUG) 
und die Stadt- und Universitätsbibliothek, deren vertraglich 
regelter Sonderstatus unberührt bleibt. 

(2) Den zentralen Einrichtungen werden Personal- und Sach
mittel unmittelbar zugewiesen (vgl. § 18 Abs. 2 NI'. 3 b) 
RUG). 

§ 48 

Universitätsunmittelbare wissenschaftliche Zentren 

(1) Der Präsident kann mit Zustimmung des Ständigen Aus
schusses II selbständig' wissenschaftliche Zentren errichten 
(§ 26 Abs. 3 HUG). Er soll dies nur dann tun, wenn die 
Fachbereiche, deren Fachgebiete von der Aufgabe des Zen
trums berührt Werden, die Errichtung nicht selbst überneh
men können oder wollen, oder wenn die Aufgaben des Zen
trums von keinem Fachbereich sinnvoll wahrgenommen wer
den können. Der Präsident hat vor der Errichtung den be
treffenden Fachbereichen Gelegenheit zur Stellungnahme zu 



geben. § 41 Abs. 1 und 2 findet entsprechende Anwendung. 

(2) Den universitätsunmittelbaren wissenschaftlichen Zentren 
werden Personalstellen und Sachmittel unmittelbar vom 
Ständigen Ausschuß III zugewiesen (§ 18 Abs. 2 Nr. 3 b) 
HUG). Planstellen für Hochschullehrer können nur bei einem 
Fachbereich eingerichtet werden. 

(3) Sind für ejn wissenschaftliches Zentrum bestimmte Plan
stellen bei einem Fachbereich eingerichtet, so bedarf der Vor
schlag für ihre Besetzung (§ 34) der Zustimmung des Direk
toriums des wissenschaftlichen Zentrums. Ist ein Einverneh
men nicht herzustellen, entscheidet der Ständige Ausschuß -I1. 

(4) Die Mitgliedscilaft der im wissenschaftlichen Zentrum Tä
tigen in Fachbereichen 'richtet sich nach § 32. 

§ 49 

Ständige technische Betriebseinheiten der Universität 

Der Präsident kann nach Anhörung des Ständigen Aus
schusses II zentrale Dienstleist.ungsbetriebe der Universität 
als ständige technische Betriebseinheiten einrichten. Er regelt 
ihre Leitung und Verwaltung (§27 Abs. 5 HUG). 

§50 

Stadt- und Universitätsbibliothek 

(1) Die Stadt- und Universitätsbibliothek ist die Zentral
bibliothek der Universität. Der Ständige Ausschuß IV hat bei 
seiner Mitwirkung bei der Besetzung des Postens des Direk
tors der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Einstel
lung von Bibliothekaren des höheren Dienstes die Belange 
der Forschung und Lehre an der Universität zu vertreten. 
Er hat sich für die Berücksichtigung dieser Belange bei der 
Aufstellung der Beschaffungsgrundsätze sowie bei der ge
genseitigen ,Abstimmung in grundsätzlichen Fragen einzuset
zen (vgl. Übernahmevertrag § 21 Abs. 5 und 6*». Soweit 
dabei vornehmlich Angelegenheiten einzelner Fachbereiche 
berührt werden, sind diese Fachbereiche rechtzeitig zu in
formieren und anzuhören. 

*) Vertrag zwischen dem Land Hessen und de1' Stadt F'rank
furt am Main wegen der übernahme der Johann Woljgang 
Goethe-Unive1'sität und des Universitätsklinikums vom 
20. Juni 1967 in der FasStmg vom 15. Juni 1971, in der ersten 
Fassung veröffentlicht -im "Staatsanzeige't für das Land Hes-

, sen" Nr. 33/1967 vom 14. 8. 1967, S. 1004: 

§ 21 

Stadt- und Universitätsbibliothek 

(1) Die Stadt- und Universitätsbibliothek bleibt im Eigen
tum, in de1' Verwaltung und Finanzve1'antwortung der 
Stadt., . 

(5) Die $tadt wi'l'd den Posten des Leiters der Stadt- und Uni
ve1'sitätsbibliothek künftig nur nach Anhörung der Biblio
thekskommission der Universität besetzen und diese bei de1' 
Einstellung von Bibliotheka1'en des höheren Dienstes hören. 
(6) Die Stadt wird den Leiter der Stadt- und Universitäts
bibliothek verpflichten, die Beschaffungsg't'Undsätze und son
stige gemeinsam berüh1'ende grundsätzliche Fragen laufend, 
mindestens aber einmal jährlich mit der Bibliothekskommis
sion der Universität abzustimmen. 

(7) ... 

(2) Die Dekane sowie die Leiter universitärer Einrichtungen 
haben, soweit in ihrem Verwaltungsbereich Bibliotheken be
stehen, dafür Sorge zu tragen, daß der Stadt- und Universi- \ 
tätsbibliothek die zur Führung des Zentralkataloges erfor
derlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden (vgl. 
§ 37 Abs. 1 HUG). 

(3) Der Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek übt 
als Bibliothekar der gesamten Universität die bibliotheks
fachliche Aufsicht über alle bibliothekarischen Einrichtungen 
und Kräfte der Universität aus (§ 37 Abs. 2 HUG). Diese 
Aufsicht erstreckt sich auf alle Angelegenheiten, für die ein 
besonderes bibliothekarisChes Wissen und eine besondere 
bibliothekarische Erfahrung Voraussetzung sind. Unberührt 
bleibt die Kompetenz der für die Einrichtung und Verwaltung 
von Bibliotheken zuständigen Organe (§§ 20 Abs. 4 S. 1 und 
27 Abs. 3-5 BUG). Ihnen obliegt insbesondere die Regelung 
der Organisation und Benutzung der Bibliotheken. 
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5. ABSCHNITT: GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FtJR 
KOLLEGIALE GREMIEN (KOLLEGIALORGANE, AUS
SCHUSSE UND KOMMISSIONEN) 

§ 51 

Geschäftsordnungen 

(1) Jedes Kollegialorgan und jedes andere Gremium mit Ent
scheidungsbefugnis soll sich eine Geschaftsordnung geben. 

(2) Der Konvent und die Fachbereichskonferenzen können 
für die von ihnen zu wählenden Ausschüsse und Kommis
sionen Rahmengeschäftsordnungen oder gemeinsame Ge
schäftsordnungen erlassen. Die einzelnen Gremien können 
solche Geschäftsordnungen entsprechend ihren Bedürfnissen 
ergänzen, 

(3) Die Geschäftsordnungen des Konvents und des Hessischen 
Landtags gelten in dieser Reihenfolge subsidiär. 

§ 52 

Sitzungen 

(1) Kollegiale Gremien verhandeln und beschließen grund
sätzlich in S,itzungen. Die Mitglieder sind l..mter Bekanntgabe 
der Tagesordnung rechtzeitig einzuladen; sie sind zur Teil
nahme an den Sitzungen verpflichtet (§ 4 Abs. 2 HUG). Eine 
Beschlußfassung im Umlaufverfahren kann in den Geschäfts
ordnungen der einzelnen Gremien vorgesehen werden. Sie 
ist nicht zulässig im Konvent. 

(2) Die Mitglied,er der kollegialen Gremien mit Ausnahme 
des Konvents und der Fachbereichskonferenzen können sich 
im Falle ihrer Verhinderung durch ihren Stellvertreter ver
treten lassen. 

§53 

l\linderheitenschutz 

(1) Die Geschäftsordnungen haben vorzusehen, daß das kolle
giale Gremium auf Verlangen einer näher zu bestimmenden 
Minderheit einberufen werden muß, sofern in, dem Verlangen 
der gewünschte Verhandlungsgegenstand bezeichnet ist. 

(2) Wenn eine in der Geschäftsordnung näher zu bestimmende 
Minderheit einer Beschlußfassung im Umlaufverfahren wi
derspricht, kann der Beschluß nur in einer' Sitzung gefaßt 
werden. 

154 

Öffentlichkeit. der Sitzungen 

(1) Die kollegialen Gremien mit Entscheidungsbefugnis tagen 
grundsätzlich öffentlich, Sie sind befugt, vor Eintritt in die 
Tagesordnung für einzelne Angelegenheiten die außeruniver
sitäre und die universitäre' Öffentlichkeit auszuschließen 
(geschlossene Sitzung). Über einen solchen Antrag soll in ge
schlossener Sitzung verhandelt werden (vgl. § 9 Abs. 2 HUG); 
hierüber entscheidet eier Sitzungsleiter. 

(2) Personalangelegenheiten sind in geschlossener Sitzung zu 
beraten und zu beschließen. Bei persönlichen Vorwürfen ist 
dem Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Als Personalangelegenheiten sind insbesondere anzusehen 

die Begründung oder Veränderung der persönlichen Rechts
steIlung als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im öffent
lichen Dienst, 

die Zuerkennung akademischer Grade und Qualifikationen, 

akademische Ehrungen. 

(3) Öffentliche Sitzungen eines Gremiums sind rechtzeitig an
zukündigen. Die Geschäftsordnungen haben Art und Weise 
der Ankündigung zu bestimmen. 

§ 55 
Beschlußfähigkeit 

(1) In Kollegialorganen und anderen Gremien mit Entschei
dungsbefugnis stellt der Sitzungsleiter zu Beginn der Sit
zung die Beschlußfähigkeit fest. Danach kann die Beschluß
fähigkeit nur noch unmittelbar vor einer Abstimmung ange
zweifelt werden. 

(2) Bei der Feststellung der Beschlußfähigkeit werden alle im 
Sitzungsraum anwesenden Mitglieder des Gremiums mitge
zählt, ohne Rücksicht darauf, ob sie sich an einer Abstimmung 
beteiligen. 



§58 

Abstimmungen 

Ist ein Beschluß mit der Mehrheit der Anwesenden zu fas
sen, so muß die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stim
men, Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen überwie
gen. 

§57 

Wahlen 

(1) 'Wahlen müssen auf der mit der Einladung bekanntge
machten Tagesordnung angekündigt und ihrem Gegenstand 
nach bezeichnet werden. Dies gilt nicht für Nachwahlen, so
fern bestimmt ist, daß der zu wählende Nachfolger von den 
Mitgliedern derjenigen Liste oder Listenverbindung vorge
schlagen wird, die auch den Ausgeschiedenen vorgeschlagen 
hatte. 

(2) Wahlen sind nach den Grundsätzen' der Verhältniswahl 
vorzunehmen. Wird nur eine Liste aufgestellt, so wird über 
die darin aufgeführten Bewerber nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl abgestimmt. Ist nur eine Person zu wählen, 
ist derjenige gewählt, der die Mehrheit der Stimmen der An
wesenden erhält. Dabei muß die Zahl der Ja-Stimmen die der 
Nein-Stimmen, Stimmenthaltungen und ungültigen Stimmen 
überwiegen. 

, (3) Wahlvorstand ist die Sitzungsleitung, soweit durch die 
Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt ist. Das Ergebnis 
jeder Abstimmung' wird von mindestens zwei Mitgliedern des 
Gremiums ermittelt und festgestellt und vom Sitzungsleiter 
verkündet. 

(4) Es sind nur diejenigen Kandidaten zu berücksichtigen., die 
dem Wahlvorstand vor der Wahl ihr Einverständnis mit der 
Kandidatur erklärt 'haben. Ihre Namen sind vom Wahlvor
stand vor dem Wahlgang zu verlesen. 

(5) Wahlen erfolgen mit verdeckten Stimmzetteln. Wenn kei
ner der Wahlberechtigten widerspricht, kann auch durch Zu
ruf gewählt werden. 

§58 

Befangenheit 

(1) Ein Mitglied eines Kollegialorgans darf bei der Beratung 
und Entscheidung über Anstellung, Ernennung, Beförderung, 
Entlassung, Habilitation, Promotion, Prüfung und Ehrung 
nicht anwesend sein, sofern es selbst, ein naher Angehöriger 
oder eine von ihm kraft Gesetzes oder Vollma.cht vertretene 

'Person davon betroffen ist (Befangenheit). 

(2) Die Entscheidung, ob ein Grund zur Ablehnung nach Abs. 1 
vorliegt, trifft das mit der Sache befaßte KoUegialorgan in 
Abwesenheit des Betroffenen. 

(3) Bei der Feststellung ,der Beschlußfähigke'it sowie bei Ab
stimmung~n ; und Wahlen sind die nach Abs; 1 für den be
treffenden Punkt der Tagesordnung Befangenen nicht als 
Mitglieder des Gremiums und nicht als Anwesende zu be
-rücksichtigen. 

§ 59 

Protokoll 

(1) "Ober jede Verhandlung eines Kollegialorgans und eines 
anderen Gremiums mit Entscheidungsbefugnis ist eine Nie
derschrift anzufertigen, die die behandelten Gegenstände be
zeichnen sowie den Wortlaut der Beschlüsse und die Ab
stimmungs- und Wahlergebnisse wiedergeben muß. Kollegiale 
Gremien ohne Entsch~idungsbefugnis sollen Niederschriften 
anfertigen, in denen die behandelten Gegenstände und die 
Vorschläge des Gremiums wiedergegeben sind. 

(2) Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter und vom Proto
kollführer zu unterzeichnen. 

(3) Das Protokoll gilt als genehmigt, wenn bis zum Ende der 
auf seine Verwendung oder sonstige Bekanntgabe folgenden 
Sitzung kein Einspruch erhoben wird. 

§60 

Wahrung der Ordnung 

(1) Der Sitzungsleiter wahrt die Ordnung der Sitzung und 
,übt q,as Hausrecht aus. Er ist berechtigt, Zuhörer~ die ' die 
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Ordnung stören, des Saales zu verweisen. Das Hausrecht des 
Präsidenten bleibt unberührt. 

(2) Bei nachhaltiger Störung der Sitzung kann der Sitzungs
leiter die Sitzung unterbrechen oder schließen. Nach einer 
solchen Unterbrechung kann die Sitzung als nichtöffentliche 
fortgesetzt werden. Mußte eine Sitzung infolge von Störun
gen abgebrochen oder konnte sie infolge von Störungen nicht 
eröffnet werde~ so kann die nächste Sitzung als nichtöffent
liche einberulen werden. 

§ 61 

Vorzeitiges Ausscheiden aus einem kollegialen Gremium 

(1) Zum Rücktritt eines gewählten Mitgliedes eines kolle
gialen Gremiums bedarf es · einer schriftlichen Erklärung des 
Ausscheidenden. Der Rücktritt wird wirksam ' 

1. beim Ausscheiden aus dem Konvent, dem Senat 'und den 
Fachbereichskonferenzen mit dem Eingang der Erklärung bei 
dem Kanzler als dem Wahlleiter, 

2. beim Ausscheiden -aus einem anderen Gremium der Uni
versität mit ~em Eingang der Erklärung beim Präsidenten, 

3, beim Ausscheiden aus einem anderen Gremium eines 
Fachbereichs mit dem Eingang der Erklärung beim Dekan. 

Der Empfänger der Erklärung teilt dem Vorsitzenden des 
betreffenden Gremiums unverzüglich das Ausscheiden mit. 

(2) Das vorzeitige Ausscheiden eines Mitgliedes eines kolle
gialen Gremiums aus einem anderen Grund ist von der je
weils zuständigen der in Abs. 1 Nr. 1-3 genannten Perso
nen von Amts wegen festzustellen und dem Vorsitzenden des 
betreffenden Gremiums mitzuteilen. Der Ausscheidende ist 
auch in diesen Fällen zu einer Anzeige verpflichtet. 

§ 62 

Fortsetzung der Amtstätigkeit 

Ist ·die Amtszeit der Mitglieder eines Kollegialorgans oder 
eines kollegialen Gremiums mit Entscheidungsbefugnis ab
gelaufen, so setzen diese Mitglieder ihre Amtstätigkeit bis 
zur Wahl ihrer Nachfolger fort, jedoch nicht länger als zwei 
Monate ohne Anrechnung der vorlesungsfreien Zeit. 

6. ABSCHN.ITT: FORSCHUNG, LEHRE, STUDIUM 

§63 

Verteilung der Mittel für Forschung und Lehre 

(1) Bei der Verteilung der persönlichen und sachlichen Mit
tel haben die Fachbereiche die Bedürfnisse der Forschung 
und Lehre aller in ihnen vertretenen Einzelfächer angemes
sen zu berücksichtigen. In diesem Rahmen sind bei' der Ent
scheidung das Gebot der Mindest'ausstattung (§ 20 Abs. 4 
S. 3 HUG), die Ermöglichung der Erfüllung der Aufgaben 
des Fachbereichs und der Ständigen Betriebseinheiten sowie 
die Ermöglichung der Lehre und Forschung durch die Hoch
schullehrer zu berücksichtigen. Berufungsvereinbarungen sind 

, zu be'achten. § 5J Abs. 3 HUG bleibt unberührt. 

(2) Nur Stellen von wissenschaftlichen und nichtwissenschaft
lichen Bediensteten können Gegenstand einer Zuweisung von 
PersonalsteIlen sein. Die Betriebseinheit, die Arbeitsgruppe 
oder der Hochschullehrer, denen Personalstellen zugewiesen 
sind, erhalten damit die Befugnis, der einstellenden Behörde 
vorzuschlagen, mit welcher Person die Position besetzt wer
den soll, Die Zuweisung beinhaltet außerdem eine Weisungs
befugnis hinsichtlich der zu leistenden Arbeiten. Dabei sind 
die dienstrechtlichen und anderen allgemeinen Regelungen 
zu beachten. 

(3) Jeder Hochschullehrer hat einen Anspruch auf eine Min
destausstattung (§ 20. Abs. 4 S. 3 HUG). Die Mindestausstat
tung umfaßt persönliche und sachliche Mittel. Sie hat die ma
terielle Grundlage wissenschaftlicher Arbeit zu sichern. Bei 
der Bemessung der Mindestausstattung findet eine Differen
zierung nur nach den Aufgaben der Hochschullehrer, nicht 
nach ihren Besoldungsgruppen statt. Die Mindestausstattung , 
ist unabhängig von der Berufungszusage. In Streitfällen ent
scheidet der Ständige Ausschuß H. 

(4) Über die Mindestausstattung hinaus sind jedem Hoch
schullehr~r die zur ErfÜllung der ihm · übertragenen Pflichten 

, " ' 



in Forschung und Lehre erforderlichen Mittel zur Verfügung 
zu stellen. Der Fachbereich legt im Einvernehmen mit den 
an einer Betriebseinheit oder einer Arbeitsgruppe beteiligten 
Hochschullehrer jeweils fest, welcher Anteil ihrer Mindest
ausstattung und der ihnen sonst z~r Verfügung stehenden 
.Mittel von der betreffenden Einheit zu verwalten ist. 

(5) Wird ein Hochschullehrer unabhängig von seiner Mindest
ausstathmg bei der Verteilung der dem Fachbereich zur Ver
fügung stehenden Mittel nicht angemessen berücksichtigt, so 
kann er den Ständigen Ausschuß II anrufen. Dieser spricht 
nach Anhörung des Fachbereichs eine Empfehlung aus. In 
begründeten Ausnahmefällen kann er die Angelegenheit an 
den Ständigen Ausschuß III weiterleiten mit der Aufforde
rung, dem betreffenden Fachbereich Mittel im Rahmen der 
Empfehlung nur noch zweckgebunden zuzuweisen. 

§ 64 

Dl"it.tmittelllrojekte 

(1) DrittmHtelprojekte im Sinne dieser Satzung sind For
schungsprojekte von Hochschullehrern im Rahmen ihrer 
dienstlichen Tätigkeit, die ganz oder 'teilweise aus Mitteln 
finanziert werden sollen, die nicht von der Universität zum 
Haushaltsplan beantragt sind; dies gilt auch, wenn die Ent
gelte oder die Forschungsmittel in Form von Sachmitteln ge
leistet werden. Forschungspro.jekte im Rahmen von Sonder
forschungsbereichen (§ 65) gelten nicht als Drittmittelpro
jekte im Sinne dieser Bestimmungen. 

(2) Drittmittelprojekte sind auf dem Dienstwege dem Präsi
denten anzuzeigen. Dabei sind anzugeben: 

a) Gegenstand und angestrebtes Ziel, voraussichtlicher Um
fang, Dauer und Finanzierung des Drittmittelprojektes, 

b) Umfang der zur Durchführung des Drittmittelprojektes 
notwendigen Beschäftigung von Universitätsmitgliedern im 
Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit, Umfang der gegen
wärtigen und zukünftigen Inanspruchnahme von Sachmitteln 
und Beschäftigungsentgelten der Universität, 

c) Zahl, Beschäftigungsclauer und Aufgaben der wissenschaft
lichen und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, die aus Dritt
mitteln finanziert werden sollen. 

(3) Wenn für Drittmittelprojekte Mitglieder der Universität 
im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit oder besondere Sach
mittel (insbesondere Räume, Geräte, Ausstattungsgegen
stände, Verbrauchsmaterial, Wartungs- und Reparaturkosten) 
oder Beschäftigungsentgelte eines Fachbereichs oder einer 
zentralen Einrichtung in Anspruch genommen werden sollen, 
können diese gegen das Drittmittelprojekt Widerspruch ' er
heben, soweit es die Belange der universitären Forschung 
und Lehre oder die berechtigten Interessen anderer Hoch
schullehrer in unvertretbarem Maße beeinträchtigt; die Be
lange der universitären Forschung und Lehre sind auch dann 
beeinträChtigt, wenn mit dem Projekt eine Beschränkung der 
Veröffentlichung der Ergebnisse verbunden ist. Der Wider
spruch ist schriftlich zu begründen. 

(4) Das Drittmittelprojekt gilt als genehmigt, wenn innerhalb 
einer Frist von vier Wochen nach Einreichung der Anzeige 
ein begründeter Widerspruch nicht erhoben worden ist. Fällt 
der Ablauf dieser Frist in die vorlesungsfreie Zeit, verlängert 
sich die Frist um weitere vier Wochen. 

(5) Gegen einen Widerspruch kann der betroffene Hoch
schullehrer innerhalb einer Frist von vier Wochen Beschwer
de beim Ständigen Ausschuß Ir einlegen; Abs. 4 S. 2 gilt ent
sprechend. 

(6) Auf Verlangen der Fachbereichskonferenz ' bzw. des Di
rektoriums hat der Hochschullehrer in angemessenen Abstän
den über das laufende Projekt zu berichten. Das Projekt kann 
in den Forschungsbericht der Universität aufgenommen wer
den. 

(7) Gnmdlegende Veränderungen des Forschungsziels oder 
des Gegenstandes des Drittmittelprojekts sind anzuzeigen. 
Der Anzeige bedarf auch der über die ursprünglichen An
gaben hinausgehende Einsatz von Mitgliedern der Universi
tät 1m Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit und sonstigen 
Mitteln der Universität. Insoweit gelten die Absätze 2-5 
entsprechend. 

(8) Die Genehmigung kann widerrufen werden, wenn bei der 
Anzeige falsche Angaben ' gemacht wurden über den Umfang 
der Inanspruchnahme des Hochschullehrers und personeller und 

15 

sachlicher Mittel der Universität durch das Drittmittelprojekt. 
Die Genehmigung kann ferner widerrufen oder geändert 
werden, wenn und soweit nicht vorhersehbare Umstände ein
getreten sind, die im Falle einer Fortführung des Drittmittel
projektes die Erfüllung anderer der Universität obliegender 
vorrangiger Aufgaben ernstlich gefährden würden. Abs. 3 gilt 
entsprechend. In jedem Falle ist unter Berücksichtigung des 
durch einen Abbruch oder eine Änderung des Drittmittelpro
jektes entstehenden Schadens der geringstmögliche Eingriff 
vorzunehmen. 

(9) Die Vorschriften des Nebentätigkeitsrechts sowie die Richt
linien des Hessischen Kultusministers für die Verwaltung 
von Forschungsbeihilfen und sonstigen Zuwendungen zur 
Wissenschaftsförderung bleiben unberührt. 

§ 65 

Sonderforschungsbereiche 

(1) Als Sonderforschungsbereiche werden Forschungsvorha
ben eingerichtet, die ' interdisziplinäre Zusammenarbeit oder 
auch Zusammenarbeit mit anderen Universitäten, Forschungs
einrichtungen oder Forschern erfordern und langfristig Ge
genstand schwerpunktmäßiger Förderung durch die Univer
sität und außeruniversitäre Institutionen der Forschungs
förderung werden sollen. 

(2) Die Einrichtung von Sonderforschungsbereichen und die 
Beteiligung der Universität an universitätsübergreifenden 
Sonderfol"schungsbereichen (§ 18 Abs. 2 Nr. 2 c) HUG) ist 
vom Ständigen Ausschuß II im Benehmen mit den beteilig
ten Fachbereichen bzw. Einrichtungen der Universität zu be
schließen. Soweit dabei finanzielle Verpflichtungen übernom
men werden sollen, ist zuvor die Entscheidung des Ständi
gen Ausschusses III und der etwa zuständigen weiteren Or
gane herbeizuführen. In dem Beschluß ist ein für die Zeit 
des Grünclungsstadiums bevollmächtigter Sprecher zu benen
nen. Der Sonderforschungsbereich gibt sich eine Satzung, die 
der Zustimmung des Ständigen Ausschusses II bedarf. 

§66 

Grundsätze des Studiums 

(1) Die Freiheit des Lernens umfaßt das Recht der Studie
renden, ihr wissenschaftliches Studium frei und selbstverant
wortlich zu gestalten. Lehrveranstaltungen frei auszuwäh
len und Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bilden. 

(2) Soweit es für ein sachgerechtes Studium erforderlich 1st, 
kann die Zulassung zu Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Gesetze und dieser Satzung eingeschränkt werden. 

§ 67 

Studienordnungen 

(1) Für alle Studiengänge sind von den Fachbereichen Stu
dienordnungen aufzustellen und fortzuentwickeln (§ 21 Abs. 5 
HUG). Die Studienordnungen sollen unter Beachtung der je
weiligen staatlichen Rechtsvorschriften, insbesondere der 
Prüfungsordnungen, die Grundsätze für die einzelnen Stu
diengänge zusammenfassen. 

(2) Die Studienordnungen können die Zulassung zu bestimm
ten weiterführ-enden Veranstaltungen vom Besuch anderer 
Veranstaltungen oder von Leistungsnachweisen abhängig ma
chen, wenn dies für einen sachgerechten Studienablauf er
forderlich ist. 

(3) Auf der Grundlage der Studienordnungen sind Studien
pläne aufzustellen; sie bezeichnen die für die einzelnen Stu
dienabschnitte vorgesehenen Lehrveranstaltungen. 

(4) Das Lehrangebot der Fachbereiche muß die Befolgung der 
Studienpläne ermöglichen. 

§68 

Lehrvel'anstaltungen 

(1) Der Fachbereich stellt auf der Grundlage der Prüfungs
ordnungen, Studienordnungen und Studienpläne die erfor
derlichen Lehrveranstaltungen zum Semesterlehrprogramm 
zusammen und 1st für dessen Durchführung verantwortlich 
(vgl. § 21 Abs. 6 HUG). 

(2) Die Hochschullehrer haben unbeschadet der Möglichkeit, 
auch Lehrveranstaltungen eigener Wahl anzubieten, bei ihrer 



Lehrtätigkeit von den Studienordnungen und -plänen aus
zugehen. Die Fachbereichskonferenz bzw. der FachbeFeichsr~t 
prüft die Sicherstellung des Lehrangebots. Kommt zwischen 
den Hochschullehrern eine einvernehmliche Regelung über 
die Sicherstellung des erforderlichen Lehrangebots nicht zu
stande. so kann der Dekan den Hochschullehrern im Rahmen 
ihrer Lehrverpflichtung bestimmte Lehraufgaben übertragen. 
Eine Festlegung des Inhalts der Lehre, ihrer Methode und 
der Form ihrer Darstellung darf damit nicht verbunden wer
den. 

(3) Jeder Lehrende ist verpflichtet, die von ihm angekündig
ten Lehrveranstaltungen zu halten, sofern mindestens drei 
Hörer anwesend sind. Will er im Vorlesungsverzeichnis an
gekündigte Lehrveranstaltungen nicht oder von der Ankündi
gung abweichend halten, so ist die beabsichtigte Änderung 
dem Fachbereich anzuzeigen; die Absätze 1 und 2 bleiben un
berührt. Eine länger als eine Woche dauernde Unterbrechung 
der Lehrtätigkeit ist dem Dekan mitzuteilen. 

(4) Soweit die sachgerechte Durchführung einzelner Lehrver
anstaltungen dies erfordert, muß der Fachbereich die Zahl 
der Teilnehmer beschränken. Dabei sind Bestimmungen über 
Zahl. und Auswahl der Teilnehmer zu treffen. Handelt 
es sich um Lehrveranstaltungen, die nach einer Studienord
nung für einen geordneten Studiengang erforderlich sind, 
soll der Fachbereich weitere gleichartige Veranstaltungen 
einrichten. Beschränkungen ohne Einrichtung von Parallel
veranstaltungen bedürfen der Zustimmung des Ständigen 
Ausschusses 1. Dieser entscheidet auch bei Zweifeln über 
die Notwendigkeit einer Beschränkung. 

(5) Der Lehrende kann die Teilnahme an Übungen, Semina
ren und Arbeitsgemeinschaften unbeschadet der Vorschrift 
des Abs. 6 von der Vorlage vqn Leistungszeugnissen abhän
gig machen. Ein Bewerber, der die Voraussetzlmg erfüllt, 
darf nur abgelehn t werden, wenn die· vom Fachbereich fest- · 
gelegte Teilnehmerzahl erreicht ist. 

(6) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die nach den Stu
dienordnungen und Studienplänen nicht erforderlich sind, 
kann von einer besonderen Genehmigung des Lehrenden ab
hängig gemacht werden; solche Lehrveranstaltungen sind im 
Vorlesungsverzeichnis entsprechend anzukündigen. 

(7) ·Wer zu einer Lehrveranstaltung nicht , zugelassen wird, 
kann den Fachbereich anrufen. 

(8) Der Ständige Ausschuß I, in dringenden Fällen auch der 
Präsident, kann ·anordnen, daß die Lehrveranstaltungen al
ler Fachbereiche für einzelne Stunden oder Tage ausfallen. 
Vor der Entscheidung soll den Fachbereichen Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben werden. 

(9) Die Fachbereichskonferenz, in dringenden Fällen der De
kan, kann anordnen, daß Lehrveranstaltungen innerhalb ei
nes Fachbereichs für einzelne Stunden oder Tage ausfallen. 

§ 69 

Lehraufträge 

(1) Zur Ergänzung des' Lehrangebots können Lehraufträge 
für die Wahrnehmung bestimmter Lehrveranstaltungen- ver
geben werden. 

(2) Der Ständige Ausschuß I stellt im Einvernehmen mit dem 
Ständigen Ausschuß III Richtlinien über die Erteilung von 
Lehraufträgen auf. 

(3) Der Präsident erteilt den Lehrauftrag auf Antrag des 
Fachbereichs. 

§ 70 

Forschungssemester 

(1) Zur Förderung eigener Forschungstätigkeit können Ho.ch
schullehrer in angemessenen Zeitabständen eine Befreiung 
von Lehr- und Prüfungsverpflichtungen beantragen (For
schungssemester). Eine ausreichende Ver.tretung ist sicherzu
stellen (§ 44 HUG). 

(2) Während eines Forschungssemesters nimmt der Hoch
schullehrer an der Selbstverwal tung teil, falls er nicht eine 
Beurlaubung beantragt hat. Eine Beurlaubung ist zu bean
tragen, wenn der Hochschullehrer während des Forschungs
semesters voraussichtlich für längere Zeit an der Selbstver
waltung nicht teilnehmen. kann. 
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§U 

Studienberatung 

(1) Die Universität hat die Aufgabe, Studlenbewerber und 
Studenten, insbesondere die Studienanfänger, in allen Fl'a
gen des Studiums zu beraten und die dafür erforderlichen 
Einrichtungen bereitzustellen (§ 17 HHG). 

(2) Der Ständige Ausschuß I regelt die Zuständigkeit der 
Fachbereiche oder fachbereichsübergreifender Einrichtungen 
für die einzelnen Studiengänge. 

(3) Die Studienordnungen haben die Studenten anzuhalten, 
die Studienberatung in Anspruch zu nehmen. Alle erforder
lichen Informationen über die Studienberatung sind in ge
eigneter Form bekanntzugeben und in das Vorlesungsver
zeichnis aufzunehmen. 

7. ABSCHNITT: AKADEMISCHE GRADE, PRÜFUNGEN 

UND EHRUNGEN 

§ 72 

Akademische Grade· 

(1) Die Fachbereiche können nach Maßgabe ihrer Satzung 
einzeln oder in Zusammenarbeit mehrerer beteiligter Fachbe
reiche akademische Grade verleihen. Diese sind der Doktor
grad, der Magistergrad und das Diplom. 

(2) Die Bezeichnung der von einem Fachbereich zu ·verleihen
den akademischen Grade muß den in diesem Fachbereich 
vertretenen Fächern entsprechen. Soweit ein akademischer 
Grad Fachgebiete mehrerer Fachbereiche umfaßt, kann dieser 
Grad nur unter Beteiligung dieser Fachbereiche verliehen 
werden. Für die Bezeichnung der einzemen Grade und die 
Abgrenzung der Zuständigkeit der Fachbereiche sowie ihrer 
Zusammenarbeit erläßt der Senat Richtlinien. 

§ 73 

Ordnungen für Prüfungen und für den Erwerb akademischer 
Grade 

(1) Die Fachbereiche erlassen Ordnungen für die bei ihnen 
abzulegenden Universitätsprüfungen und für die von ihnen 
zu verleihenden akademischen Grade. Soweit bei Prüfungen 
oder bei der Verleihung akademischer Grade mehrere Fach
bereiche beteiligt sind, erlassen diese in Zusammenarbeit mit
einander (§ 46) die erforderlichen Ordnungen. Prüfungsord
nungen und Ordnungen für die Vetleihung akademischer 
Grade bedürfen der Zustimmung des Senats (§ 16 Abs. 2 
Nr. 7 BUG) und der Genehmigung des Kultusministers (§ 36 
Abs. 1 Nr. 5 HHG). Sie treten frühestens mit ihrer Verkün
dung in Kraft (§ 36 Abs. 3 HHG). 

(2) Die Ordnungen müssen insbesondere die Einrichtung von 
Prüfungsämtern, die Voraussetzungen für die Zulassung zu 
den Prüfungen, die Zusammensetzung und Bestellung der 
Prüfungsausschüsse und Prüfungskommissionen, Dauer und 
Verlauf der . Prüfungen und Art und Umfang der Prüfungs
leistungen, die Bewertung der Prüfungsergebnisse und die 
Wiederholungsmöglichkeiten r.egeln. Dabei sind folgende 
Grundsätze zu beachten: 

1. Schriftliche Leistungsnachweise in Abschlußprüfungen sind 
von mindestens zwei Fachgutachtern zu beurteilen. 

2. Die Leistungen in mündlichen Abschlußprüfungen sollen 
in der Regel von mindestens zwei Prüfern beurteilt werden. 
Werden Prüfungen mit nur einem Prüfer abgehalten, so 
muß ein nicht stimmberechtigter Beisitzer mit abgeschlos
sener Hochschulausbildung zugezogen werden. Über die münd
liche Prüfung ist ein Protokoll aufzunehmen, das mindestens 
die Namen der Prüfer und der Kandidaten, die Dauer der 
Prüfung, ·die Prüfungsgegenstände und das Prüfungsergeb
nis enthalten muß. 

3. Bei mündlichen Prüfungen sind Personen, die die gleiche 
Prüfung demnächst ablegen, als Zuhörer zuzulassen, falls 
nicht einer der an dieser Prüfung beteiligten Kandidaten 
widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Be
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidaten (§ 22 
Abs.3HUG). 

4. Die geprüften Kandidaten können ihre Prüfungsakten 
nach Abschluß des Prüfungsverfahrens efusehen. 

Der Senat kann nähere Richtlinien für die Promotions
ordnungen der Fachbereiche erlassen (§ 16 Abs. 2 Nr. 6 
HUG). 



§ 14 

. Pl·iifungsämter, -ausschüsse und -kommissionen 

(1) Zur Abnahme von Prüfungen und zur Verleihung aka
demischer Grade bilden die Fachbereiche allein oder in Zu
sammenarbeit mit anderen Fachbereichen (§ 46) Prüfungs
ämter. Einem gemeinsamen Prüfungsamt mehrerer Fachbe
reiche muß mindestens je ein Vertreter der beteiligten Fach
bereiche angthbren. Die Vorsitzenden der Prüfungsämter und 
ihre Stell vertreter sind aus dem Kreise der prüfungsberech
tigten Professoren zu bestellen. Prüfungsberechtigt sind alle 
für mindestens eines der jeweiligen Prüfungsfächer zustän
digen Hochschullehrer, Emeriti und Honorarprofessoren des 
Fachbereichs bzw. der beteiligt~n Fachbereiche. Die Prü
fungsordnungen können vorsehen, daß weiteren Personen, 
die die abzulegende Prüfung oder ein gleichwertiges Examen 
ihrerseits bestanden haben müssen, die Prüfungsberechti
gung verliehen werden kann. 

(2) Soweit ein ständiges Prüfungsamt nicht besteht, in Ein
zelfällen jedoch eine Zusammenarbeit mehrerer Fachbereiche 
erforderlich ist, können für diesen Zweck gemeinsame Prü
fungsausschüsse der beteiligten Fachbereiche gebildet wer
den (§ 46). 

(3) Für die Abnahme der einzelnen Prüfungen sind aus 
dem Kreise der Prüfungsberechtigten Prüfungskommi§lsionen 
zu bilden. Bei Promotionen kann ein Doktorand, bei anderen 
Prüfungen ein studentisches Mitglied der Fachbereichskon
ferenz an den Beratungen der Prüfungskommission mit bera
tender Stimme teilnehmen. Die Prüfungskommissionen bera
ten und beschließen in geschlossener Sitzung. 

§ 75 

Promotion 

(1) Durch die Promotion wird die Befähigung zu selbställdi
ger wissenschaftlicher Forschung bestätigt. 

(2) Die Promotionsordnungen können die Zulassung zum 
Promotionsverfahren von einer Mindeststudienzeit an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt und von 
dem Bestehen einer Staats- oder Universitätsprüfung des
selben Faches mit überdurchschnittlichen Leistungen (Prädi
kat) abhängig machen. 

(3) Nach der Zulassung eines Kandidaten sind vom Vorsit
zenden des für die Promotion zuständigen Prüfungs amtes 
zur Begutachtung der vorzulegenden Dissertation aus dem 
Kreise der Mitglieder der Prüfungsberechtigten zwei Be
richterstatter zu bestellen, von denen mindestens einer Pro
fessor sein muß. Erforderlichenfalls, insbesondere bei Disser
tationen, die andere Fachgebiete mitumfassen, kann ein wei
terer, auch auswärtiger Hochschullehrer als Berichterstat
ter bestellt werden. Die Berichterstatter haben in angemesse
ner Frist (für den Erstgutachter in der Regel bis zu 6 Mona
ten) schriftliche Gutachten mit einem Vorschlag für die Be-

. wertung vorzulegen. 

(4) Für die mündliche Prüfung ist eine Prüfungskommission 
aus dem Kreise -der Prüfungsberechtigten zu bilden. Die PTÜ
fungsordnungen können die Möglichkeit vorsehen, die münd
liche Prüfung als Disputation durchzuführen, an der die Be
richterstatter teilnehmen. Ohne sein Einverständnis kann ein 
Hochschullehrer nur einmal im Semester zur Teilnahme an 
einer Disputation berufen w~rden. 

(5) Über die Bewertung der Dissertationsleistungen entschei
det eine Prüfungskommission, die aus dem Vorsitzenden des 
Prüfungs amtes oder seinem Stellvertreter, den Berichterstat
tern und den weiteren Mitgliedern der mündlichen Prüfungs
kommission besteht. 

§ 76 

Andere akademische Prüfungen 

(1) Für andere akademische Abschlußprüfungen sind in der 
Regel sowohl schriftliche als auch mündliche Prüfungslei-
stungen vorzusehen. . 

(2) Ober die Bewertung der Prüfungsleistungen entscheidet 
eine Prüfungskommission, die aus dem Vorsitzenden des 
Prüfungsamtes oder seinem Stellvertreter und den an der 
schriftlichen und mündlichen Prüfung beteiligten Prüfern 
besteht. 
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§77 

Besch werdeausschuß 

(1) Bei jedem Prüfungsamt ist ein Beschwerdeausschuß ein
zurichten, dem der Vorsitzende des Prufungsamtes, ein Hoch
schullehrer und ein Student, bei Promotionen ein DokLor
rand, angehören. Für' jedes Mitglied ist ein erster tmd ein 
zweiter Stellvertreter zu bestimmen. Diese vertreten ein Mit
glied, das wegen Teilnahme an einer beanstandeten Prüfung 
oder aus anderen Gründen verhindert ist. 

(2) Der Beschwerdeausschuß entscheidet über alle Beschwer
den gegen Anordn ungen und Entscheidungen in ein~elnen 
Prüfungsverfahren. Soweit er eine Beschwerde gegen eine 
Bewertung von Prüfungsleistungen für begründ,et hält, ist 
die Bewertung aufzuheben und eine neue Prüfung anzuord
nen. 

(3) Bei Promotionen kann gegen die Entscheidung des Be
schwerdeausschusses der Ständige Ausschuß II angerufen 
werden. 

§ 78 

Habilitation 

(1) Die Fachbereiche erlassen Ordnungen für das Verfahren 
zum Nachweis der qualifizierten Befähigung zu selbständi
ger wissenschaftlicher Forschung und Lehre und zu der da
mit verbundenen Verleihung der Lehrbefugnis (Habilitations
verfahren). Die Habilitationsordnungen bedürfen der Zu
stimmung des Senats (§ 16 Abs. 2 NI'. 7 HUG) und der 
Genehmigung des Kultusministers (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 HHG). 
Sie treten frühestens mit ihrer Verkündung in Kraft (§ 36 
Abs. 3 HHG). 

(2) Die Habilitationsol dnung muß die Voraussetzungen zur 
Zulassung zum Habilitationsverfahren regeln. Als erforder
liche Habilitationsleistungen sind vorzusehen: 

1. Eine Habilitationsschrift oder mehrere wissenschaftliche 
Veröffentlichungen oder publikations reife wissenschaftliche 
Arbeiten, aus denen die Eignung des Bewerbers zu der_ den 
Hochschullehrern aufgegebenen Forschungstätigkeit hervor
geht. In besonderen Fällen kann auch eine Dissertation als 
Habilitationsschrift anerkannt werden. 

2. Ein wissenschaftlicher Vortrag mit anschließender Aus
sprache, in dem der Habilitand auch seine hochschuldidak
tische Befähigung darzulegen hat. Die Habilitationsordnung 
kann statt des Vortrags eine Disputation vorsehen. 

Der Senat kann nähere Richtlinien für die Habilitationsord
nungen der Fachbereiche erlassen (§ 16 Abs. 2 NI'. 6 HUG). 

(3) Die schriftlichen Leistungen müssen von mindestens zwei 
Professoren begutachtet werden. Über die Annahme dieser 
Leistungen soll innerhalb von sechs Monaten nach der Zu
lassung zum Habilitationsverfahren entschieden werden. Vor 
der Entscheidung ist den Mitgliedern der Fachbereichskon
ferenz und dem BewerbtU' Gelegenheit zu geben, die Gut
achten einzusehen. Auf Verlangen des Bewerbers oder der 
Fachbereichskonferenz hat der Fachbereish ein weiteres Gut
achten einzuholen; in diesem Fall ist die Frist für die An
nahme angemessen zu verlängern. 

(4) Nach der Annahme der schriftlichen Arbeit ist in ange
messener Frist ein Termin für den wissenschaftlichen Vor
trag zu bestimmen, dessen Thema aus den vom Bewerber 
eingereichten Vorschlägen vom Fachbereich ausgewählt wird. 
Unmittelbar nach dem Vortrag findet eine Aussprache statt. 

(5) Über die Zuerkennung der Habilitation berät und be
schließt die Fachbereichskonferenz unmittelbar im Anschluß 
an den Vortrag und die Aussprache in Abwesenheit des Kan
didaten in nicht.öffentlicher Sitzung. Es ist geheim abzl.l.stim
men. Der Beschluß bedarf der Mehrheit der Anwesenden und 
der Mehrheit der anwesenden Hochschullehrer, deren Stim
men getrennt auszuzählen sind (§ 42 Abs. 2 HUG). Mit der 
Zuerkennung der Habilitation wird die akademische Würde 
eines Privatdozenten erworben; damit 1st kein Anspruch auf 
eine Anstellung oder einen Arbeitsplatz an der Universität 
verbunden. 

(6) Bei nicht sach- oder zeitgerechter Behandlung von Habi
litationsangelegenheiten kann der Ständige Ausschuß II an
gerufen werden. 



§ 79 

Akademische Ehrungen 

(1) Der Konvent kann auf Vorschlag des Senats Persönlich
keiten, die sich um die Universität in hervorragender Weise 
verdient gemacht haben, zu Ehrensenatoren oder Ehrenbür
gern ernennen. Die entsprechenden Beschlüsse des Senats 
und des Konvents können frühestens sechs Wochen nach 
Versendung des begründeten Vorschlags an die Mitglieder 
des jeweiligen Gremiums gefaßt werden; sie bedürfen der 
Stimmen von drei Vierteln der Anwesenden, mindestens aber 
der Hälfte der Mitglieder. 

(2) Politiker können während der Zeit ihrer aktiven politi
schen Tätigkeit nicht zu Ehrensenatoren oder Ehrenbürgern 
ernannt werden. 

(3) Fachbereiche können Ehrungen nur aufgrund besonderer 
Ordnungen vornehmen; die Ordnungen bedürfen der Zu
stimmung des Senats. § 80 bleibt unberührt. 

§80 

Ehrenpromotionen 

(1) Für ausgezeichnete wissenschaftliche Leistungen in einem 
Fachgebiet kann die Würde eines Doktors honoris causa von 
den Fachbereichen verliehen werden. Soweit mehrere Fach
bereiche beteiligt sind (§ 72 Abs. 2), können diese nur ge
meinsam die betreffende Ehrendoktorwürde verleihen. 

(2) Über die Verleihung der Ehrendoktorwürde wird zunächst 
in einer Sitzung der prüfungsberechtigten Hochschullehrer 
desjenigen Fachbereichs beraten, dessen Fachgebiet die wis
senschaftlichen Leistungen des zu Ehrenden zuzurechnen sind. 
Diese können die Verleihung vorschlagen. Der Vorschlag be
darf einer Mehrheit von zwei Dritteln der prüfungsberechtig
ten Hochschullehrer dieses Fachbereichs; die Promotionsord
nungen können vorsehen, daß' er von den Anwesenden ein
stimmig gefaßt werden muß. Soweit ein gemeinsames Prü
fungsamt mehrerer Fachbereiche für, den zu verleihenden 
Doktorgrad besteht (§ 74 Abs. 1 S. 2), bedarf der Vorschlag 
dessen einstimmiger Billigung. Über den Vorschlag entschei
den sodann nach einer Frist von mindestens vier Wochen der 
oder die beteiligten Fachbereiche. Das Nähere ist in den 
Promotionsordnungen zu regeln. 

,8.ABSCHNITT: SCHLICHTUNG UND HAUSRECHT 

§ 81 

Schlicbtung 

(1) Alle Mitglieder und Angehörigen der Universität sind 
verpflichtet, daran mitzuwirken, daß die Universität ihre 
Aufgabe erfüllen kann. 

(2) Zur Beilegung von Streitigkeiten sind Schlichtungsaus
schüsse zu 'bilden 

1. für die Universität 

2. für die einzelnen Fachbereiche. 

§ 82 

Schlichtungsausschuß der Universität 

Der Schlichtungsausschuß der Universität ist zuständig 

1. bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder Angehörigen 
verschiedener Fachbereiche, 

2. bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern oder Angehörigen 
und Organen oder Teilorganen der Universität, 

3. bei Berufungen gegen Entscheidungen eines Fachbereichs
schlichtungsa ussch usses, 

4. wenn der Schlichtungs ausschuß eines Fachbereichs sich 
außerstande erklärt, einen Schlichtungsvorschlag zu machen, 

5. wenn der Pr~sident den Fall seiner Bedeutung wegen so
fort vor diesen Ausschuß bringen will, 

6. in Angelegenheiten nach § 24 Abs. 4 S. 2 HHG. 
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Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer des Schlichtungs
ausschusses der Universität 

(1) Mitglieder des Schlichtungsausschusses sind je ein Ver
treter der im Konvent vertretenen Gruppen. Sie müssen nicht 
Mitglieder des Konvents sein. 

(2) Für die Wahl der Mitglieder hat jede Gruppe des Kon
vents eine Vorschlagsliste vorzulegen, die wenigstens vier 
und höchstens sechs Kandidaten enthalten muß. Kommt eine 
Einigung innerhalb der Gruppe nicht zustande, wird die 
Vorschlagsliste nach den Grundsätzen des Verhältniswahl-

, rechts aufgestellt. 

(3) Der Konvent wählt aus jeder der von den Gruppen vor
gelegten Listen drei Ausschußmitglieder, deren Reihenfolge 
als Erstmitglied sowie als erster und zweiter Stell vertreter zu 
bestimmen ist. 

(4) Die Mitglieder werden jeweils für ein Jahr gewählt. Sollte 
sich eine Neuwahl verzögern, führen die Mitglieder ihre 
Tätigkeit kommissarisch fort. 

§84 

Eröffnung des Schlichtungsverfahrens 

(1) Antragsberechtigt sind 

1. die an der Streitigkeit Beteiligten, 

2. der Präsident, 

3. die Dekane der Fachbereiche. 

(2) Anträge auf Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens kön
nen bei jedem Erstmitglied des Aussclmses (§ 83 Abs. 3) ge
stellt werden. Der Antrag bedarf der Schriftform. Das ange
rufene Erstmitglied hat den Ausschuß unverzüglich einzube
rufen. 
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(3) Jede der Parteien kann eines oder mehrere Mitglieder des 
Ausschusses ablehnen. Jedes Mitglied des Ausschusses ist be
rechtigt, sich auch selbst abzulehnen. An die Stelle des Ab
gelehnten tritt jeweils dessen Stellvertreter. Ist die Liste bei 
mehrfacher Ablehnung erschöpft, findet keine Schlichtung 
statt. 

(4) Die Mitglieder des Ausschusses in seiner von den Parteien 
angenommenen oder nicht ausdrücklich abgelehnten Zusam
mensetzung wählen aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. 

§ 85 

Schlichtungsverfahren 

(1) Der Ausschuß bemüht sich, den Streit beizulegen. Zu die
sem Zweck unterbreitet er Vergleichsvorschläge. So welt er es 
für erforderlich hält, klärt er den Sachverhalt auf. Hierzu 
kann er alle erforderlichen Auskünfte einholen. Eine Pflicht 
zur Auskunftserteilung besteht nur im Rahmen der Dienst
pflicht. 

(2) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens vier 
Mitglieder anwesend sind. Ein Beschluß kommt nicht zustan
de, wenn ein Mitglied dagegen stimmt oder mehr als ein 
Mitglied sich der Stimme enthält. 

(3) Auf Antrag eines Beteiligten wird das Schlichtungsverfah
ren nichtöffentlich durchgeführt. 

(4) Der Ausschuß erklärt das Verfahren für beendet, wenn 
die weitere Vermittlungstätigkeit keine Aussicht auf Erfolg 
verspricht oder wenn einer der am Streit Beteiligten die Be
endigung des Verfahrens beantragt. Dies gilt nicht bei Ver
fahren nach § 24 Abs. 4 S. 2 HHG. 

§ 86 

Schlichtungsausschüsse der Fachbereiche 

Die Fachbereichssatzungen treffen nähere Bestimmungen 
über die Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der 
Schlichtungsausschüsse der Fachbereiche. Soweit keine nä
here Regelung getroffen wird, sind die Bestimmungen über 
den Schlichtungsausschuß der Universität sinngemäß anzu
wenden. 

§ 87 

Hausrecht 

(1) Der Präsident hat das Hausrecht im gesamten Bereich der 
Universität. Während der Sitzungen von Kollegialorganen 



übt der jeweilige Sitzungsleiter das Hausrecht im Sitzungs
raum aus. In den Einrichtungen der Fachbereiche übt der 
zuständige Dekan, im Bereich der zentralen Einrichtungen 
üben deren Leiter das Hausrecht aus. Jeder, dem organisa
torisch ein Raum zur Nutzung zugewiesen ist, übt in diesem 
Raum das Hausrecht aus. Steht die Ausübung des Hausrechts 
mehreren zu, so ist jeder von ihnen berechtigt, davon Ge
brauch zu machen. 

(2) Im Fachbereich Humanmedizin üben der Direktor des 
Fachbereiches das Hausrecht nach § 30 Abs. 3 HUG, die ge
schäftsführenden Direktoren der Medizinischen Zentren nach 
§ 35 Abs. 7 S. 3 und 4 HUG aus. Im übrigen ist Abs. 1 ent
sprechend anzuwenden. 

(3). Der Präsident kann einem Mitglied oder Angehörigen der 
Universität wegen schwerwiegender und nachhaltiger Stö
rung des Universitätsbetriebes die Benutzung von Einrich
tungen der Universität untersagen. Er hat eine solche Ent
s~heidung unverzüglich dem Schlichtungsausschuß mitzutei
len (vgl. § 24 Abs. 4 S. 2 HUG). Der Schlichtungsausschuß kann 
empfehlen, die Maßnahme aufzuheben oder abzuändern. Die 
Empfehlung bedarf der Stimmen der Mehrheit der Mitglied~.r 
des Schlichtungsausschusses. 

(4) Der Präsident übt die Befugnis aus, staatliche Sicherheits
organe um Tätigwerden in der Universität zu ersuchen. Ist 
ein Mitglied oder ein Angehöriger der Universität von einem 
Vorfall betroffen, der ein Einschreiten erforderlich erscheinen 
läßt, hat er dies dem Präsidenten unverzüglich mitzuteilen. 
Besteht Gefahr für Personen oder nicht unerhebliche Sach
güter, so ist jedermann befugt, diesen Umstand unmittelbar 
den staatlichen Sicherheitsorganen mitzuteilen. Der Präsident 
ist von dem die Gefährdung begründenden Umstand und der 
Tatsache der Mitteilung an die Sicherheitsorgane unverzüg
lich zu unterrichten. 

(5) Wegen einer Verletzung des Hausrechts kann jeder Straf
antrag stellen, der zur Ausübung des Hausrechts berechtigt 
ist. 

9. ABSCHNITT: HOCHSCHULENTWICKLUNGSPLAN 

UND HAUSHALT 

§88 

Hochschulen twicklungsplan 

(1) Der Hochschulentwicklungsplan enthält die Vorschläge der 
Universität für die beabsichtigte Entwicklung der Fachbe
reiche der zentralen Einrichtungen und der Einrichtungen für 
die V~rwaltung. Er macht Angaben für die in den einzelnen 
Fachrichtungen und Studiengängen angestrebte Ausbildungs
kapazität und bezeichnet die Forschungsschwerpunkte. Er 
gibt die für erforderlich gehaltene Ausstattung mit Stellen, 
Sachmitteln und Räumen an. Er stellt die Stufen dar, in 
denen der Ausbau der Universität stattfinden soll. 

(2) Der Hochschulentwicklungsplan wird vom Ständigen Aus
schuß In auf der Grundlage der Vorschläge der Fach
bereiche, der zentralen Einrichtungen und der anderen Stän
digen Ausschüsse aufgestellt. Vor der Beschlußfassung gibt 
er den Fachbereichen, den zentralen Einrichtungen und den 
anderen Ständigen Ausschüssen Gelegenheit, zu dem Entwurf 
des Hochschulentwicklungsplanes Stellung zu nehmen. 

(3) Der Hochschulentwicklungsplan ist der Entwicklung in 
regelmäßigen Abständen anzupassen (Fortschreibung). Für 
die Fortschreibung gelten die Bestimmungen des Abs. 2 ent
sprechend. 

§89 

Haushaltsvoranschlag 

(1) Der Ständige Ausschuß III stellt auf der Grundlage der 
Vorschläge der Fachbereiche, der zentralen Einrichtungen 
und des Präsidenten unter Berücksichtigung der durch den 
Hochschulentwicklungsplan vorgezeichneten Entwicklung den 
Entwurf des Haushaltsvoranschlages auf. 

(2) Im Entwurf des Haushaltsvoranschlages sind jeweils ge
trennt für die Fachbereiche, die zentralen Einrichtungen und 
die Verwaltung auszuweisen: 

1. die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche, konti
nuierlich verfügbare Ausstattung (laufende Mittel), 
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2. einmalige Mittel für besondere Vorhaben, Aufgaben und 
Anschaffungen. 

Außerdem ist eine angemessene zentrale Reserve vorzusehen. 
Dabei können ungebundene Mittel und Mittel für Forschung, 
Lehre und Verwaltung getrennt ausgewiesen werden. 

§ 90 

Verteilung der Haushaltsmittel 

(1) Nach Verabschiedung des Landeshaushaltes durch den 
Landtag gibt der Ständige Ausschuß III den Fachbereichen, 
den zentralen Einrichtungen und dem Präsidenten Gelegen
heit zur Stellungnahme und verteilt so dann die bewilligten 
Personal- und Sachmittel unter Zugrundelegung der im Ent
wurf des Haushaltsvoranschlages ausgewiesenen Ansätze. Will 
der Ständige Ausschuß In von der anteiligen Berücksich
tigung eines Fachbereichs, einer zentralen Einrichtung oder 
des Präsidenten im Entwurf des Haushaltsvoranschlages 
nicht nur geringfügig abweichen, so muß er diese Entschei
dung begründen. 

(2) Soweit es für die Bildung und den Betrieb zentraler Ein
richtungen der Universität erforderlich ist, können Hochschul
lehrerstellen und andere Personalstellen einem Fachbereich 
mit dieser Zweckbindung zugewiesen werden. Im übrigen ist 
eine zweckgebundene Zuweisung von Haushaltsmitteln nur 
mit Einverständnis der Empfänger oder im Falle des § 63 
Abs. 5 zulässig. 

(3) Über Zuweisungen von Mitteln aus der zentralen Reserve 
entscheidet der Ständige Ausschuß In. 

§ 91 

Haushalt des Fachbereichs Humanmedizin 

Die Satzung des Fachbereichs Humanmedizin trifft Bestim
mungen über die Zuständigkeiten des Fachbereichsrates, des 
Ausschusses für Haushaltsangelegenheiten und des Ausschus
ses für Personalfragen bei der Aufstellung des Haushalts
voranschlages und bei der Zuweisung der bewilligten Per
sonal- und Sachmitt~l. 

§ 92 

Univel'sitätseigenes Vermögen 

(1) Das universitätseigene Vermögen (universitätseigene Stif
tungen, Stiftungserträge und andere Zuwendungen an die 
Universität) wird vom Kanzler verwaltet. 

(2) Über die Verwendung des universitätseigenen Vermögens 
entscheidet auf Antrag des Präsidenten der Ständige Aus
schuß In, soweit der Stifter bzw. der Zuwendende keine Be
stimmung getroffen hat. 

10. ABSCHNITT: ÄNDERUNG DER SA'rZUNG 

§ 93 

Verfahren 

(1) Satzungsbestimmungen können nur durch einen Beschluß 
des Konvents geändert werden, der den Wortlaut dieser Sat
zung ausdrücklich ändert oder ergänzt. 

(2) Satzungsänderungen werden vom Konvent in zwei Le
sungen beschlossen; auf Beschluß des Konventsvorstandes 
kann von der zweiten Lesung abgesehen werden, sofern nicht 
ein Viertel der bei der ersten Lesung anwesenden Konvents
mitglieder widerspricht. Bei der abschließenden Lesung bedarf 
der Beschluß über eine Satzungsänderung der Mehrheit von 
zwei Dritteln der Anwesenden, mindestens der Mehrheit der 
Mitglieder des Konvents (§ 8 Abs. 2 HUG). Das Nähere 
regelt die Geschäftsordnung des Konvents, die Bestandteil 
dieser Satzung ist. 

(3) Satzungs änderungen bedürfen der Genehmigung des Kul
tusministers (§ 36 HHG). Sie treten frühestens mit dem Tage 
ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für das Land Hessen 
in Kraft. 



11. ABSCHNITT: ÜBERGANGS - UND SCHLUSS· 
BESTIMMUNGEN 

§94 

Aufhebung VOll Vorschriften 

Mit Inkraf-ttreten dieser Satzung werden alle entgegenste
henden Satzungsbestimmungen der Johann Wolfgang Goe
the-Universität aufgehoben. 

§ 95 

Überleitung dftr pesiebenden Organe und Gremien 

(1) Für die aufgrund des Hessischen Universitätsgesetz.es ge
bildeten Organe und Gremien gelten hinsichtlich Zusam
mensetzung und Amtszeit die Bestimmungen, nach denen sie 
bestellt worden sind. 

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der fortbestehenden Or
gane und Gremien bestimmen sich nach dieser Satzung. 

FÜl' den Fall der übedappenden Amtszeit der Ständigen 
Ausschüsse nach § 23 Abs. 5 1. Alternative:) 

§96 

.Die erste Wahl der Ständigen Ausschüsse 

(1) Bei der ersten Wahl der Ständigen Ausschüsse nach In
krafttreten dieser Satzung wird nach dem folgenden Schlüs
sel ein Teil der Sitze für zwei Jahre, ein Teil für drei Jahre 
besetzt (vgl. § 19 Abs. 4 S. 2 HUG): 

1. Ständiger Ausschuß I: 

2 Professoren für 3 Jahre, 1 Professor für 2 Jahre; 

der Doz~nt für 2 Jahre; 

2 Studenten für 3 Jahre, 2 Studenten für 2 Jahre; 

2. Ständiger Ausschuß II: 

2 Professoren für 3 Jahre, 2 Professoren für 2 Jahre. 

d~r Dozent für 2 Jahre; 

der Student für 2 Jahre; 

' 1 wissenschaftlicher Bediensteter für 3 Jahre, 1 wissenschaft
licher Bediensteter für 2 Jahre; 

3. Ständiger Ausschuß 111: 

2 Professoren für 3 Jahre, 2 Professoren für 2 Jahre; 

der Dozent für 3 Jahre; 

der Student für 2 Jahre; 

der wissenschaftliche Bedienstete für 2 Jahre; 

der nichtwissenschaftliche Bedienstete für 3 Jahre; 

4. Ständiger Ausschuß IV: 

2 Professoren für 3 Jahre, 2 Professoren für 2 Jahre; 

der Dozent für 3 Jahre; 

der Student für 2 Jahre; 

der wissenschaftliche Bedienstete für 2 Jahre. 

(2) Sind für eine Gruppe bei der ersten Wahl für die kurze 
und für die lange Amtszeit Vertreter zu wählen, so benennt 
sie für beide Amtszeiten doppelt so viele Bewerber, wie Sitze 
für sie zu besetzen sind. Kommt zwischen den Konventsmlt
gliedern der zugriffs berechtigten Listen eine Absprache dar
über, wer für die kurze und wer für die lange Amtszeit kan
didiert, nicht zustande, so wird das Wahlrecht in der Reihen
folge der Zugriffe ausgeübt. 

(3) Der Konvent wählt in einem besonderen Wahlverfahren 
für jedes gewählte Mitglied eines Ständigen Ausschusses ei
nen Stellvertreter. Die Amtszeit des Stellvertreters richtet 
sich nach Abs. 1. Dies gilt auch für den Fall des vorzeitigen 
Ausscheidens des vertretenen Mitglieds. 

(4) Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Konv.ents. 

§ 97 

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung bedarf zu ihrer Annahme der Behandlung 
in zwei Sitzungen des Konvents und in der abschließenden 
Lesung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Anwesenden, 
mindestens der Mehrheit der Mitglieder (§ 8 Abs. 2 HUG). 
§ 8 Abs. 3 HUG bleibt unberührt. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung des Konvents. 

(2) Die Satzung tritt nach Genehmigung durch den Kultus
minister mit ihrer Veröffentlichung im staatsanzeiger für 
das Land Hessen in Kraft. 

Herausgegeben von der Presse- und Informationsstelle der Johann Wallgang Gaethe-Universität Frankfurt; Druck: Buch- und Ver
lagsdruckerei P. Nack, Hanau am Main, 4. Januar 1973. 
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